


































13 
 

S T A T I  S T I  S C H E   A N G A B E N 

1. Zahl der Gemeinden  84 

2. Zahl der Verbandsgemeinden 7 

3. Gesamtfläche des Landkreise:  953,52 km² 

4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis) 

 
nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970    80.754 

a) nach der Fortschreibung vom 30.06.1996 105.531 

b) nach der Fortschreibung vom 30.06.1997 105.777 

c) nach der Fortschreibung vom 30.06.1998 105.550 

d) nach der Fortschreibung vom 30.06.1999 105.791 

e) nach der Fortschreibung vom 30.06.2000 105.399 

f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2001 105.203 

g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2002 105.057 

h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2003 104.849 

i) nach der Fortschreibung vom 30.06.2004 104.534 

j) nach der Fortschreibung vom 30.06.2005 103.612 

k) nach der Fortschreibung vom 30.06.2006 103.199 

l) nach der Fortschreibung vom 30.06.2007 102.314 

m) nach der Fortschreibung vom 30.06.2008 101.368 

n) nach der Fortschreibung vom 30.06.2009 100.281 

o) nach der Fortschreibung vom 30.06.2010   99.492 

p) nach der Fortschreibung vom 30.06.2011   98.864 

q) nach der Fortschreibung vom 30.06.2012   98.113 

r) nach der Fortschreibung vom 30.06.2013   97.197 

s) nach der Fortschreibung vom 30.06.2014  96.769 

t) nach der Fortschreibung vom 30.06.2015   96.692 

u) nach der Fortschreibung vom 30.06.2016   96.877 

v) nach der Fortschreibung vom 30.06.2017   96.183 

w) nach der Fortschreibung vom 30.06.2018   95.801 

x) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019   95.428 

y) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020   95.294 

z) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021  95.309 
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5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2021) 

Kreisstraßen: 261,822 km 

Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs 

Bundesstraßen: 68,755 km 

Landesstraßen: 345,170 km 

6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis 

 

2013 2035

Landkreis Südwestpfalz 96,6 84,1 12,94%

Stadt Pirmasens 40,1 34,0 15,21%

Stadt Zweibrücken 34,1 30,8 9,68%

Landkreis Kusel 71,1 61,2 13,92%

Landkreis Kaiserslautern 104,1 94,4 9,32%

Landkreis Bad Dürkheim 131,0 127,0 3,05%

Landkreis Südliche Weinstraße 109,0 107,9 1,01%

Westpfalz 518,4 467,0 9,92%

Pfalz 1.387,7 1.341,9 3,30%

Rheinland-Pfalz 3.994,4 3.841,6 3,83%

Bevölkerung in 1.000
Verwaltungsbezirk

prozentualer 

Rückgang

 
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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7. Altersstruktur im Landkreis 

 

8. Bildung 

 

Quelle: Gemeinsamer Schulentwicklungsplan für die Städte Pirmasens, Zweibrücken 

und den Landkreis Südwestpfalz vom Oktober 2020 
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9. Beschäftigung 

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 30.06.2021) 

- am Arbeitsort: 15.281 

- am Wohnort: 36.798 

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Landkreis 5,4% 5,0% 4,6% 4,9% 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% 3,9% 3,7% 4,1% 

Ø Landkreise 5,0% 4,6% 45% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% 4,6% 4,2% 3,6% 4,4% 

Ø Land  5,7% 5,3% 5,3% 5,5% 5,4% 5,2% 5,1% 4,8% 4,4% 4,3% 5,2% 
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10. Soziale Hilfen 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):

Bedarfsgemeinschaften: 2.018 1.793 1.683 1.554 1.533 1.460 1.576 1.498 1.308 1.229

Hilfeempfänger 3.691 3.229 3.014 2.742 2.808 2.658 2.820 2.662 2.425 2.307

erwerbsfähige Hilfeempfänger 2.721 2.395 2.227 2.002 2.024 1.882 2.020 1.902 1.680 1.643

Hilfen nach SGB XII 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt 246 223 243 294 322 322 298 356 375 287

Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung

507 516 570 654 675 687 688 709 755 799

Hilfearten 5. bis 9. SGB XII 

(Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe 

zur Gesundheit)

831 836 880 893 922 999 963 1.025 1.020 950

Asylbewerberleistungsgesetz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

62 78 98 203 389 1.043 633 470 376 338

Ausgewählte Jugendhilfe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Amtspflegschaften 30 36 45 48 45 33 39 34 26 33

Amtsvormundschaften 52 50 54 54 55 49 112 109 106 100

Beistandschaften 1.169 1.232 1.232 1.296 1.203 1.182 1.158 1.116 1.038 970

Vollzeitpflege 80 86 87 87 92 92 113 90 97 92

Heimerziehung/ betreutes Wohnen 67 69 51 52 61 60 101 103 103 93

(Stand jew eils zum 31.12.)

Tageseinrichtungen 71 71 71 71 73 73 73 73 73 73

Genehmigte Plätze 4.222 4.161 4.160 4.109 4.115 4.158 4.198 4.246 4.290 4.345

Kinder insgesamt 3.503 3.440 3.409 3.335 3.374 3.514 3.650 3.662 3.754 3.835

unter 3 Jahre 618 644 657 712 713 723 804 897 832 883

(Stand jew eils zum 15. März des Folge jahres)
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Landkreis Südwestpfalz 
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1. Überbl ick über die Haushaltswirtschaft  des abgelaufenen Haus-
hal tsjahres 2020 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung 

am 16.12.2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion am 02.03.2020 genehmigt. 

Die Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt: 

Ergebnis 
Jahresabschluss 

in T€

laufende Einzahlungen 155.822               158.201               

Zinseinzahlungen, Gewinnausschüttung 2.006                   45                        

außerordentliche Einzahlungen       -      -                       

Gesamtbetrag der ordentlichen/ 
außerordentlichen Einzahlungen

157.828               158.246               

laufende Auszahlungen 155.822               154.332               

Zinsauszahlungen 810                      792                      

Außerordentliche Auszahlungen    -      34                        

Gesamtbetrag der ordentlichen/ 
außerordentlichen Auszahlungen

156.632               155.158               

1.196                   3.088                   

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.960                 5.642                   

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.488                 7.009                   

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

13.528 -                1.367 -                  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionskrediten

10.898                 4.474                   

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Liquiditätskrediten

-                       -                       

Freie Finanzspitze -                       563                      

Finanzhaushalt 2020
Haushaltsansatz 

in T€

 

Die seit Beginn des Jahres 2020 herrschende Corona-Pandemie beeinflusst 2020 und 2021  

alle Bereiche der Verwaltung und der Haushaltswirtschaft maßgeblich. Der Landkreis nimmt 

die Aufgaben des Infektionsschutzes als Auftragsangelegenheit auch für die beiden kreisan-
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gehörigen Städte Pirmasens und Zweibrücken wahr. Seitens des Landkreises beläuft sich 

der pandemiebedingte Mehraufwand in 2020 auf 2,19 Mio. €. Der Mehraufwand 2020 wurde 

durch die außerplanmäßigen Erträge aus unterschiedlichen Zuweisungen gedeckt. 

Die Verbesserungen der freien Finanzspitze von „Null“ auf 563 T€ ergeben sich im Wesentli-

chen (sehr vereinfacht) aus folgenden Punkten: 

Im THH 6 –Soziales ergeben sich insbesondere in den Bereichen der Eingliederungshilfe 

und der Hilfe zur Pflege Verbesserungen in Höhe von 1,8 Mio. €. 

Im THH 7 –Kommunales Jobcenter ergeben sich durch die coronabedingte Erhöhung des 

Bundesanteiles an den Kosten der Unterkunft um rund 26-Prozent-Punkte auf 81,2% Ver-

besserungen in Höhe von 1,5 Mio. €. 

Im THH 14 –Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz ergeben sich bei den Kosten für die 

Schülerbeförderung und die Linienbündel Verbesserungen von rund 0,7 Mio. €. 

Mit diesen Verbesserungen werden die Verschlechterungen im THH 8 Jugend, Familie und 

Sport bei dem Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere bei 365 Kinderta-

gesstätten) in Höhe von 1,5 Mio. € und der Wegfall der Gewinnausschüttung der Sparkasse 

in Höhe von 2,0 Mio. € im THH 3 –Finanzen etwas überkompensiert. 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Verwendung der Investitionsschlüsselzu-

weisung zum Ausgleich des laufenden Haushaltes zugelassen, was in 2020 im Rahmen des 

Jahresabschlusses auch teilweise notwendig war. 

Im THH 4 ist die Aufnahme des Investitionskredits mit 13,53 Mio. € vorgesehen. 2020 wur-

den 7,0 Mio. € kassenwirksam.  

Geplant waren für 2020 Investitionsauszahlungen in Höhe von 26.488 T€. Es wurden tat-

sächlich 7.009 T€ ausgezahlt. Die Abweichungen ergeben sich ganz überwiegend aus den 

noch nicht benötigten Mittel für den Schulbau (3,74 Mio. €), den Straßen- und Gewässerbau 

(3,88 Mio. €), die Bahnhofsmaßnahmen und den Brand- und Katastrophenschutz (8,54 Mio. 

€), die Breitbandversorgung (0,77 Mio. €) sowie aus den im THH 8 veranschlagten, aber 

nicht abgerufenen Investitionszuweisungen für Kindertagesstätten. (1,35 Mio. €). 

Im Haushaltsplan waren Investitionseinzahlungen in Form von Zuwendungen des Landes 

(Straßenbau, Bau und Sanierung Schulen u. ä.) in Höhe von 12.960 T€ veranschlagt. In 

2020 sind tatsächlich 5.642 T€ zugeflossen. 

Stand der Verschuldung am 31.12.2020 (Investitionskredite): 42,23 Mio. €
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2. Die Entwicklung der  Haushaltswirtschaft  2021 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung 

am 14.12.2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion am 24.02.2021 genehmigt.  

Der Haushaltsplan 2021 schließt 

im Ergebnishaushalt: 

Gesamtbetrag der Erträgen 163.151.000,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 166.628.000,00 € 

Fehlbetrag -3.477.000,00 € 

 daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen 5.427.000,00 € 

daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 9.937.000,00 € 

 
-4.510.000,00 € 

im Finanzhaushalt: 

 ordentliche Einzahlungen 157.724.000,00 € 

ordentliche Auszahlungen  156.691.000,00 € 

Überschuss 1.033.000,00 € 

 
Investitionseinzahlungen 6.594.000,00 € 

Investitionsauszahlungen 15.048.000,00 € 

 
8.454.000,00 € 

  
Finanzierungseinzahlungen 10.191.000,00 € 

Finanzierungsauszahlungen 2.770.000,00 € 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.421.000,00 € 

  
Gesamtbetrag der Einzahlungen 174.509.000,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 174.509.000,00 € 
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Überblick über die Entwicklung 2021: 

Nach dem Haushaltsplan 2021 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 3,477 Mio. € und 

im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 

1,737 Mio. € veranschlagt.  

Die seit Beginn des Jahres 2020 herrschende Corona-Pandemie hat auch 2021 alle Berei-

che der Verwaltung und der Haushaltswirtschaft maßgeblich beeinflusst. Der Landkreis 

nimmt die Aufgaben im Rahmen der Pandemie selbst als Auftragsangelegenheit wahr. 

Als Folge der Pandemie ergeben sich über alle Teilhaushalte folgende maßgebliche Ände-

rungen: 

 Der Bund hat pandemiebedingt ein Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen 

in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufgelegt. Zur Sanierung der Schulsportanlage 

Typ C in Hauenstein (max. Gesamtbedarf von 1,555 Mio. €, Fördersatz 45 v.H.) wurde ein 

Förderantrag gestellt. Der Deutsche Bundestag hat im Mai 2021 die Antragstellung zuge-

lassen und eine Bundesförderung von bis zu 0,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Mit dem zu-

ständigen Projektträger Jülich fand am 12.10.2021 ein Koordinierungsgespräch statt. Am 

12.11.2021 wurde der finale Antrag gestellt. 

 Mit Zuwendungsbescheid vom 08.04.2020 wurde dem Landkreis eine Sonderzahlung des 

Landes zur Unterstützung des Landkreises bei der Corona-Pandemie in Höhe von 

2.372.475 € gewährt. Die in 2020 nicht benötigten zweckgebundenen Mittel in Höhe von 

1,218 Mio. € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Mit Beschluss des Kreistages 

vom 04.10.2021 wurden die Verbandsgemeinden an der Landeszuweisung mit einem 

Kopfbetrag von 4,00 €uro je Einwohner, mithin 0,381 Mio. €, beteiligt. Die Mittel der 

Corona-Pauschale sind aufgebraucht und wurden im Wesentlichen für coronabedingte 

Beschaffungen verwendet.  

 Im April 2021 wurde eine Finanzhilfe des Bundes in Höhe von 99 T€ zur Modernisierung 

der Gesundheitsämter gewährt. Auch diese ist aufgebraucht. 

 Zum Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen im Bereich ÖPNV wurde in 

2020 ein Rettungsschirm eingerichtet. Der Rettungsschirm ist bis zum 31.12.2021 verlän-

gert. Der Landkreis als erlösverantwortlicher Aufgabenträger wird über den Verkehrsver-

bund seine Mehrbelastung von rund 0,77 Mio. für das Jahr 2021 unter den Rettungs-

schirm anmelden. Bislang wurden rund 0,2 Mio. € kassenwirksam. Die Erstattung in Höhe 

von 0,77 Mio. € wird als Ertrag des Jahres 2021 bei den Aufwendungen für die Linienbün-

del mindernd berücksichtigt. Die offenen Zahlungen in Höhe von 0,55 Mio. € werden erst 

in 2022 kassenwirksam. Die Einzahlungen sind als Minderung der Auszahlung bei den Li-

nienbündeln im Finanzhaushalt 2022 veranschlagt. 
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 Pandemiebedingt wurden zur Verbesserung der Lüftungssituation in Schulen 466 CO2 

Messgeräte mit einem Gesamtbedarf von etwa 98 T€ beschafft. Für die Beschaffungen 

wurde mit Bescheid vom 08.11.2021 ein Zuschuss des Landes in Höhe von rund 49 T€ 

gewährt. 

Neben den pandemiebedingten Abweichungen ergibt sich folgender Stand: 

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 28,3 Mio. € veranschlagt. 

Bis Ende Oktober wurden 21,5 Mio. € kassenwirksam. Unter Berücksichtigung der Zahlun-

gen für Dezember werden etwa 27,6 Mio. € erwartet. Geplant waren Personalmehrungen, 

insbesondere im Bereich Gesundheit, Organisation für Betreuung der IT-Infrastruktur und der 

Aufgaben im E-Gouvernement sowie im Bereich der Sozialen Hilfen. Die Stellen wurden bis-

lang noch nicht oder erst im Spätjahr besetzt.  Es wird hier mit Verbesserungen in einer Grö-

ßenordnung von 0,6 bis 0,7 Mio. € gerechnet. 

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen (einschließlich zentrales Gebäude-

management) 

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement 

Für alle Gebäude des Landkreises sind für Unterhaltungsmaßnahmen, Heizung, Beleuch-

tung, Reinigung etc. 3,46 Mio. €, davon 0,692 Mio. € für größere Unterhaltungsmaßnahmen, 

veranschlagt. Nach dem Stand 10/2021 werden diese Ansätze im Wesentlichen benötigt. 

Für die laufenden Zahlungen im Bereich der Schulen wurden 6,886 Mio. € veranschlagt. Bis 

Ende Oktober wurden 5,779 Mio. € ausgezahlt. Insbesondere im Bereich Lehr- und Unter-

richtsmittel sowie geringwertige Wirtschaftsgüter ist mit Minderauszahlungen (0,2 Mio. € bis 

0,3 Mio. €) zu rechnen. 

Für den Erweiterungsbau der IGS Contwig sind 0,5 Mio. € in 2021 veranschlagt. Die Maß-

nahme mit einem Gesamtbedarf von 15,6 Mio. € wurde zu Beginn des Schuljahres 2019/ 

2020 fertiggestellt und liegt im Wesentlichen im Zeit- und Kostenrahmen. Bislang wurden 

13,9 Mio. € kassenwirksam (davon wurden in 2021 Zahlungen in Höhe von 0,09 Mio. € ge-

leistet). Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Mittel für Schlusszahlungen noch 

benötigt werden. 

Es wurden bislang Fördermittel in Höhe von 3,76 Mio. € kassenwirksam. 

Für die Erneuerung der Fenster auf der Nordseite der Verbundenen Realschule Plus Vinnin-

gen waren 0,52 Mio. € vorzusehen. Die Maßnahme wird nach dem Zuwendungsbescheid 

vom 12.07.2019 nach KI 3.0 Schulen mit 0,468 Mio. € gefördert. Bislang wurden Zahlungen 

in Höhe von 0,48 Mio. € und Zuwendungen in Höhe von 0,26 Mio. € kassenwirksam. 
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Die gleichfalls nach KI 3.0 Schulen geförderte Sanierung der Außenanlagen am Schulzent-

rum Dahn mit einem Gesamtbedarf von 0,19 Mio. € wurde 2021 begonnen. Bislang wurden 

Zahlungen in Höhe von 0,08 Mio. € kassenwirksam. Zuweisungen sind noch nicht zugeflos-

sen.  

Für die Sanierung von Dach und Heizung in der BBS Rodalben sind 0,75 Mio. € in 2021 ver-

anschlagt. Für die Maßnahmen ist eine Förderung nach KI 3.0 Schulen mit einem Fördersatz 

von 90 v. H. veranschlagt. Für Dach und Heizung wurden 1,389 Mio. € bewilligt.  

Für die Maßnahmen wurden Zahlungen von rund 1,75 Mio. € kassenwirksam, davon rund 

0,1 Mio. € in 2021. Die beantragten Zuweisungen sind in 2021 in voller Höhe zugeflossen.  

Dazu kommt die sukzessive Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mit einem Gesamtbe-

darf von 1,2 Mio. €. Bislang wurden 0,84 Mio. €, davon 0,25 Mio. € in 2021 kassenwirksam. 

Es sind Zuweisungen in Höhe von 0,25 Mio. € zugeflossen. 

Für die Teilsanierung der Toiletten an der IGS Waldfischbach-Burgalben waren 2021 0,05 

Mio. € vorgesehen. Hier wurde in 10/2021 der Planungsauftrag vergeben. Auch für die Um-

setzung der kleinen Freisportanlage auf dem Gelände der IGS Waldfischbach-Burgalben 

wurden die Planungsleistungen vergeben.  

Sowohl das Gebäude der Kreisverwaltung (Fluchttreppe am Dienstgebäude) wie auch das 

Schulzentrum in Dahn müssen brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Auch hier wurden 

die notwendigen Planungsleistungen vergeben.  

Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend) 

Im Teilhaushalt 6 Soziales bei Produkt 316 –Bundesteilhabegesetz –Eingliederungshilfe ist 

ein Fehlbedarf in Höhe von 13,9 Mio. € veranschlagt. Stand 11/2021 wird der veranschlagte 

Fehlbedarf erreicht oder höchstens geringfügig unterschritten. In der Produktgruppe 311 

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Hilfen zur Pflege) ist 

ein Fehlbedarf von 4,711 Mio. € veranschlagt. Stand 11/2021 wird hier mit Verbesserungen 

von etwa 0,3 Mio. € bis 0,4 Mio. € gerechnet. 

Im Teilhaushalt 7 Kommunales Jobcenter ist der veranschlagte Fehlbetrag von 0,4 Mio. € 

auskömmlich kalkuliert. 

Im Teilhaushalt 8 Jugend und Sport ist in der Produktgruppe 363 bei den unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen mit erheblichen Verbesserungen im Finanzhaushalt zu rechnen. 

In 2020 wurden alle Erstattungsansprüche, auch für Vorjahre, gegenüber dem Land geltend 

gemacht. Die Erträge in Höhe von 1,664 Mio. € haben den Ergebnishaushalt 2020 begüns-
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tigt. Die Zahlungen des Landes wurden im Wesentlichen in 2021 kassenwirksam und werden 

den Finanzhaushalt 2021 mit rund 1,5 Mio. € begünstigen.  

Bei Produkt 3650 Kindertagesstätten wurde in 2021 ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 

von 17,42 Mio. € veranschlagt. Dieser Fehlbedarf wird erreicht oder geringfügig überschrit-

ten. 

Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz 

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen für die Schülerbeförderung und ÖPNV (ohne Per-

sonal- und Sachaufwand) von 5,884 Mio. € veranschlagt. Bis November 2021 wurden rund 

5,336 Mio. € ausgezahlt. Der Ansatz wird in etwa erreicht.  

Die Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug in Rodalben (Gesamtbedarf 

1,50 Mio. €) ist in 2021 mit 0,54 Mio. € veranschlagt. Bislang wurden rund 1,42 Mio. € kas-

senwirksam, davon 0,59 Mio. € in 2021.  

Die im Stellenplan 2021 ausgewiesenen zusätzlichen Mitarbeiter für die Rettungsdienstbe-

hörde sind noch nicht umgesetzt. 

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft 

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden im Sommer 2021 be-

kannt gegeben. 

Im Haushaltsplan 2021 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzu-

weisungen und Kreisumlage) i.H. von 79,03 Mio. € veranschlagt. Die Erträge aus den De-

ckungsmitteln überschreiten die Ansätze nach Abrechnung mit 79,11 Mio. € nur geringfügig.  

Der Gesamtbetrag der 2021 notwendigen Investitionskredite wird in einer Größenordnung 

von 4,5 Mio. € und 5,5 Mio. € liegen. Gleichzeitig sind in 2021 4,5 Mio. € umzuschulden.  

Schuldenstand zum 31.10.2021 : 44,17 Mio. € 

Schuldenstand zum 31.12.2021: 50,14 Mio. € 

Es wird davon ausgegangen, dass die Überschüsse im Kassenbestand aus Vorjahren rei-

chen um eine Liquiditätskreditverschuldung zur Abdeckung des erwarteten Fehlbedarfes im 

Finanzhaushalt in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € zu vermeiden. Weitere Mittel im Kas-

senbestand stehen nicht zur Verfügung. 
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3. Ausbl ick auf  die voraussichtl iche Entwicklung der Haushaltswirt-

schaft  2022 

Al lgemeines 

Bi lanz:  

Die Bilanz weist zum 31.12.2020 eine Bilanzsumme von 249,356 Mio. € und, nach Abzug 

der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 32,9 Mio. € aus.  

Kennzahlen:  

Um Vergleichsmaßstäbe mit Vorjahren oder anderen Kreisen zu schaffen, werden zwei Ar-

ten von Kennzahlen ausgewiesen:  

 Kennzahlen auf Produktebene (Aufwand je Stelle, Aufwand je Leistungsmonat u. ä.) 

 Kennzahlen, die den Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) betref-

fen (Strukturkennzahlen). 

Die Kennzahlen auf Produktebene sind bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die 

Strukturkennzahlen sind als Anlage dem Vorbericht beigefügt.  

Interne Leistungsverrechnung: 

Für die interne Leistungsverrechnung werden die Aufwendungen der internen Produkte nach 

dem Stellenschlüssel auf die externen Produkte verteilt.  

Ausnahme: 

Die Abschreibungsaufwendungen und die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen 

(Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten u. ä.) für die kreiseigenen Gebäude (Pro-

dukt 1141 Zentrales Gebäudemanagement) werden verursachergerecht verteilt.  

Vorbemerkung 

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage wird um 1,5 vom Hundert auf 45,0 vom Hun-

dert erhöht. (Näheres im THH 4). 

Dennoch weist der Ergebnishaushalt 2022 einen Fehlbedarf von 8.053.000 € und eine 

Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 4.576.000 € aus.  

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2022 hätte einen Kreisumlagehebesatz von etwa 

52,3 v. H. erfordert.  

Der Fehlbedarf im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. 

negative freie Finanzspitze) liegt mit 5.969.000 € um 4.232.000 € über dem Fehlbedarf 2021. 

Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von 
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etwa 50,4 v. H. erfordert. Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 

2022 leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeit-

raum bis 2025 an.  

Die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ist ganz wesentlich auf die Verschlechterung 

im Hauptproduktbereich 3 –Soziales und Jugend zu-rückzuführen. Dort steigt der Fehlbe-

darf im Finanzhaushalt um 4,434 Mio. € auf 56,24 Mio. €. (Näheres in den THH 6 bis THH 

8).  

Zur Verringerung des Fehlbedarfes wird in § 12 der Haushaltssatzung eine Haushaltssperre 

verhängt. Die Haushaltssperre kann vom Kreistag oder vom Kreisausschuss und dem Land-

rat im Rahmen der in § 4 der Hauptsatzung getroffenen Regelungen aufgehoben werden, 

wenn die Ausgabe unabweisbar ist. Unabweisbar sind nur solche Ausgaben, bei denen der 

Landkreis auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder in sachlicher noch in zeitlicher 

Hinsicht eine Handlungsalternative hat.  

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 8,122 Mio. €, davon 

sind 1,323 Mio. € bereits in der Kreditermächtigung aus Vorjahren als kreditfinanzierte 

Verpflichtungsermächtigung genehmigt. Ein Liquiditätskredit in Höhe von 5.969 Mio. € ist 

veranschlagt.  

Der Haushaltsplan 2022 sieht laufende Auszahlungen (Posten F 15) und Investitionsaus-

zahlungen (Posten F 32) in Höhe von 182,969 Mio. € vor. 

1. Bildung: 

Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im 

Haushaltsplan 2022 14,2 Mio. € (8 % der Auszahlungen für laufende und investive 

Zwecke) veranschlagt. 

2. Kindertagesstätten: 

Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 

2022 40,3 Mio. € (22 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veran-

schlagt. 

3. Soziale Sicherung: 

Für soziale Leistungen an behinderte und pflegebedürftige Menschen, Empfänger von 

Grundsicherungsleistungen, an Kinder- und Jugendliche, Asylsuchende und andere 

bedürftige Menschen sind im Haushaltsplan 2022 77,8 Mio. € (43 % der Auszahlungen 

für laufende und investive Zwecke) veranschlagt. 
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4. Mobilität: 

Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertagesstät-

ten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsplan 

2022 12,3 Mio. € (7 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veran-

schlagt. 

5. Infrastruktur: 

Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von Tou-

rismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2022 2,6 Mio. € (1 % der Auszahlungen 

für laufende und investive Zwecke) veranschlagt. 

Ergebnishaushalt  

Gesamtbetrag der Erträge 172.470.000,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 180.523.000,00 € 

Fehlbetrag -     8.053.000,00 €  

daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen 5.750.000,00 € 

daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 10.275.000,00 € 

Saldo -     4.718.000,00 €  
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Aus der Aufteilung ergibt sich: 

70 Prozent aller Aufwendungen 2022 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veran-

schlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 

40 Prozent gegenüber. 

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2021 und 2022 die nachfolgenden Ab-

weichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaus-

halten erläutert. 

Steigerung/ 
Minderung 

2021 2022

THH 1 Führung und Leitung, Personalrat 452.000 €-              341.000 €-              111.000 €              

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen 17.274.000 €-         17.616.000 €-         342.000 €-              

THH 3 Finanzen 1.627.000 €-           1.806.000 €-           179.000 €-              

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft 77.605.000 €         78.391.000 €         786.000 €              

THH 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 454.000 €-              419.000 €-              35.000 €               

THH 6 Soziales 22.861.000 €-         23.975.000 €-         1.114.000 €-           

THH 7 Kommunale Arbeitsagentur 519.000 €-              1.023.000 €-           504.000 €-              

THH 8 Jugend, Familie und Sport 29.677.000 €-         32.419.000 €-         2.742.000 €-           

THH 9 Ordnung, Recht und Verkehr 1.380.000 €-           1.249.000 €-           131.000 €              

THH 10 Gesundheitswesen 101.000 €-              10.000 €               111.000 €              

THH 11 Bauen 925.000 €-              1.007.000 €-           82.000 €-               

THH 12 Umwelt 231.000 €-              256.000 €-              25.000 €-               

THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft 1.731.000 €-           1.660.000 €-           71.000 €               

THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz 3.850.000 €-           4.683.000 €-           833.000 €-              

Gesamtergebnishaushalt 3.477.000 €-           8.053.000 €-           4.576.000 €-           

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis 
(Posten E 20)

Fehlbedarf

 

 



32 
 

Ergebnis Ansatz Ansatz Veränd. Veränd.
2020 2021 2022 2021/2022 21/22 Seite

nachrichtl. absolut in %
Euro Euro Euro Euro

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 86.226,83 150.000 125.000 -25.000 -16,7%

E 2
Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transfererträge 108.900.284,41 110.470.000 117.718.000 7.248.000 6,6%

daraus

Erträge aus Schlüsselzuweisungen 
(Kontenart 411) 29.744.957,00 32.456.000 31.101.000 -1.355.000 -4,2%  S. 56 f 

Erträge aus sonstigen Zuweisungen 
(Kontenart 412 bis 414) 14.945.413,90 13.188.000 13.143.000 -45.000 -0,3%

Erträge aus Zuweisungen für 
Kindertagesstätten (Produkt 3650) 14.197.140,81 13.874.000 20.412.000 6.538.000 47,1%  S. 73 f 

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten (Kontenart 415) 2.980.989,70 2.941.000 2.929.000 -12.000 -0,4%

Erträge aus der Kreisumlage 
(Kontenart 416) 47.031.783,00 48.011.000 50.133.000 2.122.000 4,4%  S. 58 f 

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 49.838.944,34 44.566.000 45.128.000 562.000 1,3%

daraus

Kostenerstattung Sozialhilfe  22.696.820,83 19.467.000 22.892.000 3.425.000 17,6%  S. 65 f 

Kostenerstattung KJC 15.077.408,75 16.280.000 16.628.000 348.000 2,1%  S. 71 f 

Kostenerstattung Jugendamt 12.016.046,48 8.769.000 5.608.000 -3.161.000 -36,0%

E 4
öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 2.370.237,36 3.001.000 2.919.000 -82.000 -2,7%

E 5 privatrechtliche Leistungsentgelte 74.009,55 147.000 171.000 24.000 16,3%

E 6
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 2.922.955,58 2.076.000 2.223.000 147.000 7,1%

daraus

Erstattung der Ortsgemeinden im 
ZEF-Gebiet 1.067.000,00 470.000 470.000 0 0,0%

E 7 sonstige laufende Erträge 3.686.153,20 2.693.000 2.990.000 297.000 11,0%

E 8 Summe der laufenden Erträge 167.878.811,27 163.103.000 171.274.000 8.171.000 5,0%

E 9 Personal- und Versorgungsaufwand 32.151.914,19 32.459.000 34.345.000 1.886.000 5,8%  S. 37 

E 10
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 14.764.572,48 14.596.000 15.677.000 1.081.000 7,4%

daraus

Schülerbeförderung/ ÖPNV 4.564.578,67 5.765.000 6.085.000 320.000 5,6%  S. 77 

Unterhaltungsmaßnahmen und 
Bewirtschaftungskosten bei Produkt 
1141 2.948.086,63 3.201.000 3.608.000 407.000 12,7%

 S. 39 f./        
S. 180 

E 11 Abschreibungen 5.896.245,23 5.816.000 5.706.000 -110.000 -1,9%

E 12
Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transferaufwendungen 38.028.056,10 37.713.000 42.138.000 4.425.000 11,7%

daraus

Zuweisungen an die Träger der 
Kindertagesstätten 34.005.735,72 33.625.000 38.045.000 4.420.000 13,1%  S. 73 f 

E 13
Aufwendungen der sozialen 
Sicherung 72.163.876,86 71.689.000 77.694.000 6.005.000 8,4%

daraus 0

Aufwendungen der Sozialhilfe 42.745.761,18 39.571.000 44.246.000 4.675.000 11,8%  S. 65 

Aufwendungen KJC 15.659.012,41 17.263.000 17.249.000 -14.000 -0,1%

Aufwendungen der Jugendhilfe 13.757.318,27 14.855.000 16.199.000 1.344.000 9,0%

E 14 sonstige laufende Aufwendungen 4.018.947,61 3.635.000 4.282.000 647.000 17,8%

E 15

Summe der laufenden 
Aufwendungen aus 
Verwaltungstätigkeit 167.023.612,47 165.908.000 179.842.000 13.934.000 8,4%

E 16
laufendes Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit 855.198,80 -2.805.000 -8.568.000 -5.763.000 205,5%

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge 8.826,97 48.000 6.000 -42.000 -87,5%

daraus

Gewinnausschüttung Sparkasse 0,00 0 0 0

E 18
Zins- und sonstige 
Finanzaufwendungen 790.387,11 720.000 681.000 -39.000 -5,4% S. 63

E 19 Finanzergebnis -781.560,14 -672.000 -675.000 -3.000 0,4%

E 21 außerordentliches Ergebnis 15.643,64 0

E 23 Jahresergebnis 89.282,30 -3.477.000 -9.243.000 -5.766.000 165,8%

Abweichungen Gesamtergebnishaushalt 
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Finanzhaushalt  

ordentliche Einzahlungen 166.720.000,00 € 

ordentliche Auszahlungen 169.698.000,00 € 

Fehlbetrag -2.978.000,00 €  

  
Investitionseinzahlungen 5.830.000,00 € 

Investitionsauszahlungen 13.952.000,00 € 

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

-8.122.000,00 €  

  
Finanzierungseinzahlung 14.091.000,00 € 

 Finanzierungsauszahlung 2.991.000,00 € 

Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus 
Finanzierungstätigkeit 

 11.100.000,00 €  

  
Gesamtbetrag der Einzahlungen 186.641.000,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 186.641.000,00 € 

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2021 und 2022 die nachfolgenden Ab-

weichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen 

Teilhaushalten erläutert. 

Steigerung/ 
Minderung

2021 2022

THH 1 Führung und Leitung, Personalrat 390.000 €-              271.000 €-              119.000 €              

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen 15.474.000 €-         15.798.000 €-         324.000 €-              

THH 3 Finanzen 923.000 €-              1.076.000 €-           153.000 €-              

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft 77.826.000 €         78.649.000 €         823.000 €              

THH 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 362.000 €-              324.000 €-              38.000 €               

THH 6 Soziales 22.580.000 €-         23.798.000 €-         1.218.000 €-           

THH 7 Kommunales Jobcenter 489.000 €-              976.000 €-              487.000 €-              

THH 8 Jugend, Familie und Sport 29.170.000 €-         31.915.000 €-         2.745.000 €-           

THH 9 Ordnung, Recht und Verkehr 1.213.000 €-           1.075.000 €-           138.000 €              

THH 10 Gesundheitswesen 49.000 €               165.000 €              116.000 €              

THH 11 Bauen 851.000 €-              924.000 €-              73.000 €-               

THH 12 Umwelt 282.000 €-              339.000 €-              57.000 €-               

THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft 1.631.000 €-           1.536.000 €-           95.000 €               

THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz 3.477.000 €-           3.760.000 €-           283.000 €-              

Gesamtfinanzhaushalt 1.033.000 €           2.978.000 €-           4.011.000 €-           

Finanzhaushalt Jahresergebnis 
(Posten F 23)

Fehlbedarf

 

2.770.000 €           2.991.000 €           221.000 €              

1.737.000 €-           5.969.000 €-           4.232.000 €-           freie Finanzspitze

Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten
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Steigerung/ 
Minderung

2021 2022

THH 1 Führung und Leitung, Personalrat - €                        - €                        - €                        

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen 3.268.000 €-           4.971.000 €-           1.703.000 €-           

THH 3 Finanzen 1.507.000 €-           1.248.000 €-           259.000 €              

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft - €                        - €                        - €                        

THH 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - €                        - €                        - €                        

THH 6 Soziales 36.000 €               35.000 €               1.000 €-                 

THH 7 Kommunales Jobcenter - €                        - €                        - €                        

THH 8 Jugend, Familie und Sport 1.186.000 €-           834.000 €-              352.000 €              

THH 9 Ordnung, Recht und Verkehr - €                        - €                        - €                        

THH 10 Gesundheitswesen - €                        - €                        - €                        

THH 11 Bauen - €                        - €                        - €                        

THH 12 Umwelt - €                        - €                        - €                        

THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft 65.000 €-               59.000 €-               6.000 €                 

THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz 2.464.000 €-           1.045.000 €-           1.419.000 €           

Gesamtfinanzhaushalt -Investition 8.454.000 €-           8.122.000 €-           332.000 €              

FehlbedarfFinanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit
(Posten F 33)

 

 

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten: 

Steigerung/ 
Minderung

2021 2022

1141 Zentrales Gebäudemanagement 4.221.000 €-           4.854.000 €-           633.000 €-              

2410 Schülerbeförderung 900.000 €-              653.000 €-              247.000 €              

316 Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG) 13.867.000 €-         15.541.000 €-         1.674.000 €-           

3122 Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft) 736.000 €-              1.086.000 €-           350.000 €-              

3130 Hilfen für Asylbewerber 2.411.000 €-           2.158.000 €-           253.000 €              

3633 Hilfen zur Erziehung 7.394.000 €-           7.521.000 €-           127.000 €-              

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 17.059.000 €-         19.208.000 €-         2.149.000 €-           

5420 Kreisstraßen 125.000 €              12.000 €-               137.000 €-              

5470 ÖPNV 2.495.000 €-           2.723.000 €-           228.000 €-              

6110 allgemeine Finanzwirtschaft 79.182.000 €         81.100.000 €         1.918.000 €           

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)

wesentliche Produkte

Fehlbedarf
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Gesamthaushalt :  

a)  Personal:  

Ergebnishaushalt :  

Personalaufwendungen 33.301.000,00 € 

Versorgungsaufwendungen 856.000,00 € 

 
34.345.000,00 € 

  
davon Zuführung Pensionsrückstellung 1.574.000,00 € 

davon Zuführung Beihilferückstellung 307.000,00 € 

davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub 1.460.000,00 € 

davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 837.000,00 € 

davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 207.000,00 € 

davon Zuführung ATZ-Rückstellung 184.000,00 € 

  4.569.000,00 € 

 
Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auf-

lösung von Rückstellungen in Höhe von 2.821 Mio. € gegenüber. 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den letzten zehn Jahren wie 

folgt entwickelt: 

 

Personal-

aufwendungen 

Versorgungs-

aufwendungen 
Insgesamt: Steigerung: 

2022 33.301.000,00 € 1.044.000,00 € 34.345.000,00 € 1.886.000,00 € 5,8% 

2021 31.603.000,00 € 856.000,00 € 32.459.000,00 € 845.000,00 € 2,7% 

2020 29.863.463,19 € 2.288.451,00 € 32.151.914,19 € 2.863.327,36 € 9,8% 

2019 28.350.672,83 € 937.914,00 € 29.288.586,83 € 479.990,97 € 1,7% 

2018 28.214.100,00 € 594.700,00 € 28.808.595,86 € 476.010,93 € 1,7% 

2017 26.998.860,93 € 1.333.724,00 € 28.332.584,93 € 1.256.919,98 € 4,6% 

2016 26.512.144,95 € 563.520,00 € 27.075.664,95 € 2.236.236,18 € 9,0% 

2015 23.690.439,77 € 1.148.989,00 € 24.839.428,77 € 1.118.550,12 € 4,7% 

2014 23.225.275,75 € 495.602,90 € 23.720.878,65 € 120.810,30 € 0,5% 

2013 23.589.237,35 € 10.831,00 € 23.600.068,35 € -1.597.488,30 € -6,3% 
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Ausgehend vom hochgerechneten Personalaufwand 2021 wird eine Erhöhung von durch-

schnittlich 3,5 v.H. (Besoldung, Vergütung, Dienstalter…) eingeplant. 

Der Stellenplan 2022 weist 467,24 Stellen oder 13,32 Stellen mehr als in Vorjahren aus. Die 

Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen: 

 THH 10 Gesundheit: Aus dem ÖGD (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) sind 

sechs weitere Stellen (jeweils zwei in den Entgeltgruppen E 5 und E 6 und jeweils ein 

weiterer Gesundheitsmanager und ein weiterer Hygieneingenieur in E 11) zu besetzen. 

 Im THH 8 Jugendamt sind 5 Stellen für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten vorzuse-

hen. Die Stellenbesetzung ist Ausfluss aus dem Sozialraumbudget des neuen Kinder-

tagesstättengesetzes (Näheres siehe THH 8). 

 THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen: Die Pressestelle soll um 0,5 Stellen aufge-

stockt werden. Gleichzeitig ist eine Stelle für einen persönlichen Referenten der Land-

rätin in E 11 vorgesehen.  

 

Finanzhaushalt:  

Personalauszahlungen 
  

29.776.000,00 € 

Durch Bund und Land werden insgesamt rund 6,7 Mio. € Personal- und Sachkosten er-

stattet. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung der 

ehemaligen Landesbeamten (1,69 Mio. €) und die Eingliederung der Gesundheitsämter (2,14 

Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende (2,3 Mio. €). 
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b)  Aufwendungen aus Abschreibungen und Auf lösung von Sonder-
posten 

Nach der Bilanz zum 31.12.2020 stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 

31.12.2020 wie folgt dar: 

1. 226.203.335 1. Eigenkapital 32.961.533

1.1 18.119.269 1.1 Kapitalrücklage 32.872.251

1.2 Sachanlagen 1.2 Sonstige Rücklagen  

davon: 

- Infrastrukturvermögen 90.026.304 1.3 89.282

- bebaute Grundstücke 74.876.845

1.3 Finanzanlagen 8.513.367 1.4 Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag

0

2. Umlaufvermögen 20.025.065 2. Sonderposten 101.861.430

3. Ausgleichsposten für 
latente Steuern

0 3. Rückstellungen 53.891.383

4. 3.127.919 4. Verbindlichkeiten 60.298.311

5. 0 5. Rechnungsabgrenzungs-     
posten

343.662

Bilanzsumme 249.356.319 Bilanzsumme 249.356.319

Bilanz

zum 31.12.2020

Aktiva Passiva

Anlagevermögen

Rechnungsabgrenzungs-
posten

Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag

Immaterielle Vermögensgegenstände

Jahresüberschuss/ 
-fehlbetrag

 

Das Anlagevermögen wurde teilweise durch Investitionszuweisungen Dritter finanziert. 

Für diese Investitionszuweisungen sind sog. Sonderposten zu bilden. Diese Sonder-

posten sind über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen. 

In 2022 sind Aufwendungen aus Abschreibung in Höhe von 5,71 Mio. € zu veranschla-

gen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 

Höhe von 2,93 Mio. € gegenüber. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 2,99 Mio. €. 

c)  Interne Leistungsverrechnung: 

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund 12,821 Mio. €. 
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Teilhaushalt 1:  Führung, Leitung, und Personalvertretung 

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 341 T€ (davon 70 T€ aus nicht zahlungs-

wirksamem Netto-Aufwand).  

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 271 T€ veranschlagt. 

Teilhaushalt 2:  Zentrale Verwaltung und Schulen (einschl ießlich 

zentrales Gebäudemanagement)  

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit 17,616 Mio. € um 0,342 Mio. € über dem Fehl-

bedarf des Vorjahres.  

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstel-

lungen) belaufen sich auf 2.897 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und 

Rückstellungen auf 1.079 T€. 

Der Fehlbedarf im laufenden Finanzhaushalt (FH) liegt mit 15,798 Mio. € um 0,324 Mio. € 

über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Einschließlich der Investitionen beläuft sich der Fehlbe-

darf in diesem Teilhaushalt auf 20,769 Mio. €. 

Produkt  1111:  Büro Landrat 

Wie in den Vorjahren sind folgende Betriebskostenzuschüsse (Transferleistungen unter 

Nummer 16 des Ergebnishaushaltes) vorgesehen: 

 Zuschüsse an die Tierheime 16.000 € 

 Förderverein Kloster Hornbach 14.000 € 

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für das 

 Biosphärenhaus Fischbach  15.000 € und den 

 Spielpark Teufelstisch  15.000 € 

werden auch 2022 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3). 

Produkt  1141:  Zentrales Gebäudemanagement 

Im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ sind die Baumaßnahmen, alle Unterhaltungs-

maßnahmen, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungsleistungen für alle vom 

Landkreis genutzten Gebäude veranschlagt.  

Im Ergebnishaushalt ist in 2022 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.570 T€ und Ertrag 

aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 542 T€ zu veranschlagen.  
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Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von etwas mehr als 

100.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsor-

gung, Wasser, Abwasser u. ä) sind für alle Gebäude mit 1,865 Mio. € veranschlagt. 

Für den Gebäudeunterhalt sind 1,985 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen. 

Zwischen 2022 und 2025 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am 

Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von annähernd 7,412 Mio. € 

vorzusehen.  

Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2022 

bis 2025 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 4,741 Mio. €.  

Näheres zu den Schulen folgt unten. 

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung: 

Bei Produkt 1141 –Zentrales Gebäudemanagement- sind die notwendigen Brandschutz-

maßnahmen mit einem Gesamtbedarf von 850 T€ für das Verwaltungsgebäude vorzusehen.  

Aufgrund des Alters des Verwaltungsgebäudes (Anfang der 70er Jahre) und der Raumsitua-

tion im Hauptgebäude und in den Außenstellen wurde für die Gebäude der Kreisverwaltung 

ein Sanierungs- und Erweiterungskonzept erarbeitet und eine umfängliche zweistufige Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung aufgestellt.  

Es wird dabei von drei möglichen Varianten ausgegangen. Die Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung umfasst dabei monetäre und nicht-monetäre Faktoren. Für drei Varianten werden so-

wohl die Kosten für die baulichen Maßnahmen wie auch die Folgekosten für die nächsten 

fünfzig Jahre ermittelt.  

 Variante 1: Sanierung im Bestand (Erhalt des zentralen Büroturmes), Abriss des be-

stehenden Längstraktes, Grundsanierung des Gesundheitsamtes und mittelgroßer 

Neubau  

 Variante 2: großer Neubau am Altstandort  

 Variante 3: großer Neubau an einem neuen Standort  

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 
Bruttogeschossfläche (m²) 12.344 11.237 11.237 

Mio. € Mio. € Mio. € 
DIN 276       

1. Herstellungskosten          29,6             33,9             32,7    
DIN 18960       

2. Kapitalkosten          35,7             40,9             39,4    
3. Objektmanagementkosten             -                  -                  -      
4. Betriebskosten          19,4             17,9             17,9    
5. Instandsetzungskosten          13,9             12,7             12,7    
2.-5. Lebenszykluskosten          69,0             71,5             70,0    
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Neben den monetären Größen sind auch nicht monetäre Größen für die Vorteilhaftigkeit 

ausschlaggebend. Um solche Komponenten, wie Verfügbarkeit eines Grundstückes, gute 

Erreichbarkeit, städtebaulicher Charakter u. ä. angemessen zu berücksichtigen, wurde ne-

ben der Machbarkeitsstudie eine Nutzwertanalyse aufgestellt. Auch in der Nutzwertanalyse 

ist Variante 1 die vorteilhafteste Variante.  

Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 28.06.2021 die Variante 1 als wirtschaftlichste 

Variante erkannt und zur Grundlage aller weiteren Planungen gemacht.  

Derzeit werden die Ergebnisse mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier abge-

stimmt. Für 2022 ist die zweite Stufe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Planung. Für die 

weitere Planung sind 45 T€ in 2022 vorgesehen. 

Aufgrund der Ausweitung der Aufgaben des Gesundheitsamtes wird mehr Raum für die Ab-

teilung II –Gesundheit benötigt. Daher wird im Untergeschoss des Anbaues Gesundheit Ab-

lagefläche zu Büroraum umgebaut. Für die Baumaßnahme sind 100 T€ eingeplant. 

Produktbereich 21,  22 und 23 Schulträgeraufgaben 

Entwicklung der Schülerzahlen 

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

2016/
2017

2015/
2016

2014/
2015

2013/ 
2014

2012/ 
2013

Verbundene Grund- und 
Realschule Plus Vinningen

392 401 372 374 373 404 411 421 425 443

Realschule Plus Hauenstein 244 244 259 283 304 300 302 273 243 226

Realschule Plus Rodalben 167 216 194 207 208 216 227 227 241 268
Realschule Plus Wallhalben 0 0 0 0 19 53 86 91 123 146

IGS Thaleischweiler-Fr. 831 826 821 810 816 844 843 862 866 852
IGS Waldfischbach-Burgalben 618 614 636 677 675 662 613 571 585 604

IGS Contwig 752 698 685 722 761 738 717 645 607 622
Realschule Plus Dahn 529 554 523 540 574 587 618 621 675 639

Gymnasium Dahn 460 484 487 499 516 530 534 552 574 604
Förderschule Rodalben 0 0 0 0 0 0 0 24 31 32

BBS Rodalben (Vollz.) 509 483 517 565 563 561 595 626 607 561
BBS Rodalben (Teilz.) 494 535 523 495 464 445 433 503 540 541

4.996 5.055 5.017 5.172 5.273 5.340 5.379 5.416 5.517 5.538

Schule
Schüler

 

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 12,7 Mio. € veranschlagt.  

Im Rahmen der großen Unterhaltungsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum die Teil-

sanierung der Toilettenanlagen in der  

Integrierten Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben  2021/2022 400 T€ 

Berufsbildenden Schule Rodalben    2022/2023 350 T€ 

Verbundenen Realschule Plus Vinningen   2023/2024 350 T€ 

vorgesehen.  
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Gesamt 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
größere Unterhaltungsmaßnahmen/ 
Containermiete 183.483,20 € 392.167,32 € 622.000,00 € 980.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 1.016.602,60 € 934.531,35 € 760.000,00 € 775.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige 
Wirtschaftsgüter 452.839,78 € 328.298,86 € 514.000,00 € 362.000,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 4.990.042,74 € 4.791.494,62 € 4.990.000,00 € 5.227.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 6.642.968,32 € 6.446.492,15 € 6.886.000,00 € 7.344.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 254.193,41 € 102.366,52 € 143.000,00 € 453.000,00 €

bauliche Investitionen 4.770.172,72 € 3.211.411,23 € 2.530.000,00 € 4.105.000,00 €
Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 1.268.000,00 € 776.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 11.667.334,45 € 9.760.269,90 € 10.857.000,00 € 12.678.000,00 €  

Verbundene Realschule Plus Vinningen: 

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  392 

Schüler in Klassenstufe 5:   28 (2020/2021: 34) 

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen 

Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2022: 260 T€). 

GS/ RS Plus Vinningen 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Erneuerung Fachräume 621,78 € 26.148,15 € 0,00 € 0,00 €
* Sanierung Außenanlagen 10.855,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* Beseitig. Elektrotechn. Mängel, San. Blitzschutz 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 40.000,00 €

* Austausch Geräteraumtore 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 43.822,21 € 71.001,74 € 60.000,00 € 40.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 26.464,41 € 25.172,11 € 52.000,00 € 37.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 454.209,83 € 432.203,50 € 462.000,00 € 517.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 535.973,72 € 554.525,50 € 609.000,00 € 679.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 19.149,11 € 48.248,41 € 9.000,00 € 15.000,00 €
Erneuerung Fenster 0,00 € 292.810,87 € 0,00 € 0,00 €
Lüftungsanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 215.000,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 103.000,00 € 46.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 555.122,83 € 895.584,78 € 721.000,00 € 955.000,00 €  

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen sind im Rahmen des Digitalpaktes (veran-

schlagt 2022: 46 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung und die Beschaffung weiterer 

Tablets und Notebooks vorgesehen. Die Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle wird nachge-

rüstet. Die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von 215 T€ wird zu 80 v.H. durch den Bund 

gefördert. Im Bereich der Sporthalle werden auch die Türen zu den Geräteräumen und die 

Außentüren ausgetauscht (45 T€). 
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Realschule Plus Hauenste in:  

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  244 

Schüler in Klassenstufe 5:   39 (2020/2021: 30) 

RS Plus Hauenstein 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 76.218,98 € 36.545,97 € 60.000,00 € 60.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 63.321,91 € 29.214,18 € 57.000,00 € 45.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 368.856,61 € 409.203,79 € 376.000,00 € 425.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 508.397,50 € 474.963,94 € 493.000,00 € 530.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 25.749,95 € 8.401,72 € 14.000,00 € 15.000,00 €

Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanlage728.975,16 € 26.966,16 € 0,00 € 0,00 €
Neubau Mensa in der Pausenhalle 763.685,57 € 26.921,89 € 0,00 € 0,00 €
Generalsanierung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 €
Sanierung Stadion 0,00 € 200.000,00 € 1.200.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 59.000,00 € 56.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 2.026.808,18 € 537.253,71 € 766.000,00 € 1.871.000,00 €  

Im Schulbauprogramm ist die Sanierung der Außensportanlage zur Schulsportanlage Typ C 

mit Erneuerung des Rasenplatzes vorgesehen. Die Anlage ist in einem schlechten Zustand, 

eine Sanierung zur Durchführung des Schulsports geboten. 

Für die Maßnahme wurde eine Bundeszuweisung in Höhe von 45 v.H. in Aussicht gestellt. 

Die Schulsportanlage soll dazu in eine offene Sportanlage umgewandelt werden. Im Rahmen 

der Sanierung soll die Freisportanlage den aktuellen sportlichen Bedürfnissen der Schüler, 

Sportler und Jugendlichen angepasst werden. Ein Streetballfeld wird das sportliche Angebot 

im Freien ergänzen und kann auch gezielt bei der Jugendarbeit eingesetzt werden. Das 

Großspielfeld wird sowohl der Schule als auch den Sportvereinen als Trainings- und Wett-

kampffläche dienen. Mit der geplanten Sanierungsmaßnahme zur offenen Sportanlage soll 

das Nutzungsangebot auf die gesamte Region ausgeweitet werden. 

Auf der sanierten Leichtathletikanlage sind folgende Sportarten möglich: 

- 4x400 m Rundlaufbahn 

- 6x100/110 m Kurzstreckenbahn 

- 1x Hochsprunganlage 

- 2fach Weitsprunganlage 

- 2fach Kugelstoßanlage 

- 1x Multifunktionsfeld ca. 20 m x 13 m mit verschiedensten Linierungen für z. B. 

Fußball, Basketball, Streetball, Hockey, etc.  
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Nach der geltenden Beschlusslage wird das Naturrasengroßspielfeld saniert. Die 

Sanitäranlagen u. ä. werden behindertengerecht hergestellt. Der Gesamtbedarf für die 

genannten Maßnahme liegt bei 1,23 Mio. €, dabei ist eine Förderung von 0,55 Mio. € 

eingeplant. 

Für die Realschule Plus Hauenstein ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 56 T€) 

insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, Bea-

mern und mobilen Endgeräten vorgesehen.  

Realschule Plus Rodalben:  

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  167 

Schüler in Klassenstufe 5:   16 (2020/2021: 29) 

RS Plus Rodalben 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Erneuerung Fachräume 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
* Teilsanierung Dachfläche 3.464,76 € 310.220,71 € 0,00 € 0,00 €
*Sanierung Fenster 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 55.562,67 € 30.464,80 € 65.000,00 € 65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 24.740,96 € 9.471,81 € 51.000,00 € 28.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 275.477,54 € 314.454,81 € 312.000,00 € 323.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 359.245,93 € 664.612,13 € 453.000,00 € 466.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 100.000,00 €
 Brandschutz 7.021,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 19.000,00 € 19.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 366.266,99 € 664.612,13 € 492.000,00 € 585.000,00 €  

Für die Realschule Plus Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 19 T€) 

insbesondere die WLAN-Ausleuchtung vorgesehen.  

Realschule Plus W al lhalben:  

Das Gebäude wurde an den Landkreis Kaiserslautern vermietet. Im Zuge der Sanierung ei-

nes dortigen Gymnasiums wurde ein Mietvertrag vom 01.03.2021 bis zum 31.07.2024 mit 

der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung um zwei Jahre geschlossen. 

RS Plus Wallhalben 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Div. Umbauarbeiten zur Vermietung d. Objektes 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 8.182,53 € 27.235,07 € 20.000,00 € 20.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 413,51 € 446,25 € 0,00 € 0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 130.507,92 € 99.481,64 € 70.000,00 € 59.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 139.103,96 € 127.162,96 € 240.000,00 € 109.000,00 €
Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 139.103,96 € 127.162,96 € 240.000,00 € 109.000,00 €  
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In tegr ier te Gesamtschule Thale ischwei ler -Fröschen:  

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  831 

Schüler in Klassenstufe 5:   109 (Schuljahr 2020/2021: 100) 

Schüler in Klassenstufe 11:   63 (Schuljahr 2020/2021: 84) 

IGS Thaleischweiler-Fröschen 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Sanierung Sporthalle 1.153,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
* Erneuerung Innentüren Sporthalle 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €

* Erneuerung Gebäudeleittechnik 0,00 € 0,00 € 32.000,00 € 0,00 €

*Elektrosanierung Albauten Schule 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 €
* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 197.968,55 € 233.460,27 € 155.000,00 € 175.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 64.076,81 € 44.288,20 € 64.000,00 € 55.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 831.962,88 € 746.216,53 € 710.000,00 € 803.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 1.095.161,59 € 1.023.965,00 € 1.001.000,00 € 1.133.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 53.823,15 € 1.854,12 € 11.000,00 € 63.000,00 €

Anbau 29.486,77 € 4.885,00 € 0,00 € 0,00 €
 Neuerrichtung Fertiggaragen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 €

 Neuer Umspannpunkt 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 269.000,00 € 171.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 1.178.471,51 € 1.030.704,12 € 1.361.000,00 € 1.467.000,00 €  

Für Sanierungsmaßnahmen an der Elektrik und Haustechnik sowie die Neuerrichtung von 

Fertiggaragen (inklusive Erneuerung aus der Haustechnik für den Sportplatz) sind 0,17 Mio. 

€ veranschlagt. 

Für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen ist im Rahmen des Digitalpaktes 

(veranschlagt 173 T€) insbesondere der WLAN-Ausbau im gesamten Gebäude, die Beschaf-

fung von interaktiven Wandtafeln, 3-D-Druckern und mobilen Endgeräten vorgesehen. 
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In tegr ier te Gesamtschule W aldf ischbach-Burgalben:   

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  618 

Schüler in Klassenstufe 5:   77 (Schuljahr 2020/2021: 73) 

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Erneuerung Fachräume 11.496,78 € 3.238,31 € 35.000,00 € 35.000,00 €
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule) 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof) 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
* Reparaturarb. Holzschnitzelheizung 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
* Sanierung Sportgelände SCW 5.137,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
* Elektroarbeiten 0,00 € 52.560,15 € 0,00 € 0,00 €
* Teilsanierung Toiletten 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 300.000,00 €
*Reparaturen/Austausch defekter Fallrohre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 102.645,64 € 63.186,03 € 65.000,00 € 65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 63.359,17 € 46.863,67 € 81.000,00 € 53.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 563.602,33 € 563.388,40 € 556.000,00 € 587.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 746.240,98 € 729.236,56 € 892.000,00 € 1.175.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 30.107,40 € 17.648,81 € 52.000,00 € 40.000,00 €
Brandschutzkonzept 3.199,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sanierung Außensportanlage 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 €

Nachrüstung Lüftung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 370.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 90.000,00 € 42.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 779.547,91 € 746.885,37 € 2.034.000,00 € 2.127.000,00 €  

In 2022 ist die Herstellung einer Freisportanlage mit 0,7 Mio. € veranschlagt. Nachdem alle 

Gespräche über die Errichtung einer Freisportanlage auf dem Gelände der Gemeinde Wald-

fischbach-Burgalben wie auch des Fußballvereins gescheitert sind, wird auf dem Schulge-

lände eine kleine Freisportanlage mit 75-Meter-Bahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage und 

einem Kleinspielfeld errichtet. Der Freisport der Oberstufe der IGS Waldfischbach-Burgalben 

soll künftig auf der kreiseigenen Sportlage der benachbarten IGS Thaleischweiler-Fröschen 

stattfinden.  

In 2022 werden auch die Lüftungsanlagen in Hallen nachgerüstet. Die Maßnahme mit einem 

Gesamtbedarf von 0,37 Mio. € wird dabei mit 80 v. H. durch den Bund gefördert. 

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist im Rahmen des Digitalpaktes 

(veranschlagt 42 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von Smart 

Boards, Beamern und mobilen Endgeräten vorgesehen. 
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In tegr ier te Gesamtschule Contwig :   

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  752 

Schüler in Klassenstufe 5:   97 (Schuljahr 2020/2021: 88) 

Schüler in Klassenstufe 11:   63 (Schuljahr 2020/2021: 59) 

RS Plus/ IGS Contwig 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Container IGS Contwig 73.806,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
* Containeranlagen. Abbau 73.019,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* Um-/Erweiterungsbau 3.927,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 248.625,01 € 83.965,56 € 125.000,00 € 125.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 117.951,45 € 40.096,37 € 78.000,00 € 55.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 771.367,58 € 591.173,77 € 838.000,00 € 746.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 1.288.698,02 € 715.235,70 € 1.041.000,00 € 926.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 67.006,99 € 1.199,00 € 8.000,00 € 30.000,00 €

Erweiterungsbau 2.410.368,99 € 728.148,11 € 500.000,00 € 300.000,00 €
Freisportanlage 265.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Neue Busvorfahrt 446.000,00 € 196.369,26 € 0,00 € 0,00 €

Beschaffung Betriebsvorrichtung 0,00 € 3.034,53 € 0,00 € 0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 109.000,00 € 25.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 4.477.074,00 € 1.643.986,60 € 1.658.000,00 € 1.281.000,00 €  

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 25 

T€) die Fortführung der Maßnahmen vorgesehen. Für die Schlusszahlungen an den bauli-

chen Maßnahmen an Gebäude und Außenanlage sind insgesamt 0,3 Mio. € veranschlagt. 

Schulzent rum Dahn:  

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  989 (Gymnasium 460, Realschule Plus 529) 

Schüler in Klassenstufe 5:   126 (Schuljahr 2020/2021: 155) 

Schulzentrum Dahn 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Schwimmbadsanierung 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €
* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude 0,00 € 0,00 € 150.000,00 €

* Trennwandbehänge Sporthallen 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.) 0,00 € 0,00 € 35.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 233.256,33 € 300.922,20 € 145.000,00 € 145.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige 
Wirtschaftsgüter 65.939,01 € 50.922,25 € 66.000,00 € 34.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 1.000.181,18 € 1.028.232,93 € 1.025.000,00 € 1.025.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 1.299.376,52 € 1.380.077,38 € 1.286.000,00 € 1.409.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und 
Software 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 70.000,00 €
 Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 850.000,00 €

 Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen 0,00 € 0,00 € 190.000,00 € 0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 455.000,00 € 417.000,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 1.299.376,52 € 1.380.077,38 € 2.046.000,00 € 2.746.000,00 €  



47 
 

Neben dem baulichen Teil des WLAN-Ausbaues im gesamten Gebäude sind die unabweis-

baren Brandschutzarbeiten im Schulgebäude veranschlagt. Bei einem Gesamtbedarf von 

1,75 Mio. € sind 0,85 Mio. € in 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 60 v.H. durch das 

Land gefördert.  

Für das Schulzentrum in Dahn ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 417 T€) ins-

besondere die WLAN-Ausleuchtung im gesamten Gebäude, die Beschaffung von 42 Smart 

Boards, die Beschaffung von interaktiven Tafeln, Kameras und insgesamt mobilen Endgerä-

ten vorgesehen. 

Berufsbi ldende Schule Rodalben:  

Schüler im Schuljahr 2021/2022:  1.003 

BBS Rodalben 2019 2020 Planung 2021 Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Eingangstüren Turnhalle 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €
* Teilsanierung Toiletten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und 
laufender Unterhalt 49.192,44 € 87.620,14 € 65.000,00 € 80.000,00 €
Wirtschaftsgüter 26.572,55 € 81.824,02 € 65.000,00 € 55.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 531.787,55 € 532.564,47 € 579.000,00 € 662.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 607.552,54 € 702.008,63 € 809.000,00 € 837.000,00 €
Software 58.356,81 € 25.014,46 € 14.000,00 € 120.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept 116.435,64 € 439.148,36 € 450.000,00 € 500.000,00 €
Dachreparatur und Kehlenerneuerung 0,00 € 682.773,21 € 0,00 € 0,00 €
Heizungserneuerung 0,00 € 810.353,84 € 0,00 € 0,00 €
Lüftung Schmiede 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 164.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen
(laufende und Investitionsauszahlungen) 782.344,99 € 2.659.298,50 € 1.477.000,00 € 1.457.000,00 €  

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 

1,44 Mio. € notwendig. In 2022 ist die Schlusszahlung mit 0,5 Mio. € veranschlagt. Die Maß-

nahme wird 60 v. H. durch das Land gefördert. 

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 

124 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung sowie die Beschaffung von Beamern und 

weiteren Tablets vorgesehen. 
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Produkut  2440:  Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen 

Nach § 87 Abs. 2 SchulG hat sich der Landkreis mit 10 v. H. an den förderfähigen Kosten 

der Grundschulen im Landkreis zu beteiligen. Hierfür sind 280 T€ in 2022 veranschlagt. 

An der Pirminusschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche 

Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf. Entsprechend der vertraglichen 

Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der Landkreis Südwestpfalz sowohl an den lau-

fenden wie auch an den investiven Kosten zu beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2022 

eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Für die Generalsanie-

rung der Grundschule in Dellfeld sind 209 T€, davon 80 T€ in 2022 veranschlagt.  

Produkt  1144:  Technikunterstützte Informat ionsverarbeitung 

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen 

Abschreibung, in Höhe von 1.477 T€ aus. Bei 539 technikunterstützten Arbeitsplätzen im 

Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz 

von etwa 2.443 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 116T€ über den Aufwendungen des 

Vorjahres. Neben der zusätzlichen Stelle zur Umsetzung des Digitalpaktes sind hier etwa 

126 T€ für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit E-Rechnung und das 

Gigabit-Netz der Kreise vorzusehen. 

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für die Neubeschaffung von Software in Höhe von 

235T€ und für die Neubeschaffung von Hardware in Höhe von 283 T€ veranschlagt. 

Produkt  2523:  MedienKompetenzNetzwerk 

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenom-

men. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 30 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zu-

schuss an den Verein in Höhe von 32 T€ wie bereits in 2022 als Drittspende über die Spar-

kasse erfolgen. 

Produkt  2524 Kreisgaler ie 

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der 

Aufwand auf 67 T€.  

Produkt  2630 Kreismusikschule 

Das Gebührenaufkommen ist mit 400 T€ veranschlagt. 

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 543 T€ (vor interner Leistungsverrech-

nung) auf, bei 873 Schüler zum Stichtag 01.07.2021 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 622 

€ je Schüler.  
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Entwick lung 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022 543.000,00 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021 454.000,00 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020  661.820,72 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019  664.783,39 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018  742.600,00 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017  621.323,71 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016  621.674,26 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2015  591.070,51 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2014  583.626,21 €  

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2013  565.272,91 €  

Im Finanzhaushalt 2022 ist ein Fehlbedarf von 548 T€, einschließlich der Beschaffung von 

Instrumenten, veranschlagt.  

Produkt  2710 Kreisvolkshochschule 

Die bis 2020 hier aufgeführten Zuweisungen an die 

 Kreisvolkshochschule   25.000 € und an die 

 grenzüberschreitende KVHS   3.000 € 

sollen wie bereits im Jahr 2021 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe 

THH 3). 

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des 

Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 28 T€ - beläuft sich auf 83 T€.  

Produkt  2812 Kulturförderung 

Wie bereits im Jahr 2021 sollen auch in 2022 folgende Zuschüsse durch die Sparkasse 

übernommen werden: 

 Historama Hornbach   15.000 € 

 Schuhmuseum Hauenstein  15.000 € 

Die Zuweisung an die Büchereien in Höhe von 15 T€ ist auch weiterhin als Zuschuss des 

Landkreises bei Produkt 2812 veranschlagt. 
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Produkt  5112:  Kreisentwicklung 

Für den Landkreis soll ein Kreisentwicklungskonzept unter Einbindung des „Zukunfts-Check 

Dorf“ erstellt werden. Für die Erstellung des Konzeptes wird über einen Zeitraum von drei 

Jahren mit Aufwendungen von 500 T€ gerechnet. Das Kreisentwicklungskonzept wird durch 

das Land Rheinland-Pfalz mit 70 v.H. oder höchstens 350 T€ gefördert. Die Erstellung des 

Konzeptes wird durch das Land durch ein vom Land ausgewähltes Büro begleitet.  

Ziel ist es, im Landkreis Südwestpfalz Strukturen für eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, 

diese weiter auszubauen und zu festigen. In den Prozess sollen insbesondere im Zukunfts-

Check Dorf neben bestehenden Institutionen und Netzwerken vor allem die Bürger des 

Landkreises eingebunden werden. Alle Ansätze sollen in Form eines Zukunftskonzepts 

2030-2035 gebündelt werden. Zur Unterstützung des Prozesses wird eine Lenkungsgruppe 

gebildet, an der auch Vertreter der Verbandsgemeinde teilnehmen sollen. 

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 273 T€ und eine Landeszuwei-

sung in Höhe von 242 T€ veranschlagt.  

Der Landkreis beabsichtigt in 2022 die Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzeptes. Für 

die Konzepterstellung sind Aufwendungen in Höhe von 180 T€ vorzusehen. Für die Konzep-

terstellung wurde ein Zuwendungsantrag auf Förderung über 75 v.H. über ELER-EULLE ge-

stellt. Damit beläuft sich der Eigenanteil auf 45 T€. Mit einer Förderentscheidung ist im 1. 

Quartal 2022 zu rechnen. Das Radwegekonzept soll den kreisangehörigen Gemeinden/ Ver-

bandsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Ein Radwegekonzept ist grundsätzlich Vo-

raussetzung für die Förderung der eigentlichen Baumaßnahmen zum Beispiel nach dem 

Sonderprogramm „Stadt und Land“. 

Produkt  5361 Breitbandversorgung  

Mit Beschluss des Kreistages vom 28.09.2015 hat der Landkreis die Breitbandversorgung 

zur Bildung eines Kreisclusters entsprechend dem Breitbandziel der Bundesregierung und 

des Landes Rheinland-Pfalz als Aufgabe nach § 2 Abs. 3 Landkreisordnung übernommen. 

Der Landkreis errichtet keine eigene Infrastruktur, sondern gewährt den jeweiligen Tele-

kommunikationsunternehmen einen Zuschuss zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke, die 

durch den Betrieb des Zugangsnetzes besteht. Er darf nur tätig werden, wenn kein Tele-

kommunikationsunternehmen in den kommenden drei Jahren einen Eigenausbau durchführt. 

Ob ein Telekommunikationsunternehmen einen Eigenausbau plant, ist durch ein Markter-

kundungsverfahren zu ermitteln. 
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Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Durchführung von zwei Maßnahmen geplant: 

Für das Projektgebiet III – besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen – liegen bereits An-

gebote vor. Hier ist jedoch vor Vergabe noch eine Klärung zwischen Bund und Land im Hin-

blick auf die Wirtschaftlichkeitslücke herbeizuführen. Insgesamt sind für die Maßnahme rund 

2,0 Mio. € veranschlagt. Nach Abzug der Förderung beläuft sich der Eigenanteil auf 0,52 

Mio. €. Das Projektgebiet V – Gewerbegebiete – befindet sich in der Ausschreibung. Die 

Vergabe ist für Anfang 2022 geplant. Auch für diese Maßnahme sind Auszahlungen mit ei-

nem Gesamtbedarf von 2,0 Mio. € veranschlagt. Der Eigenanteil beläuft sich auf 0,2 Mio. €. 

Produkt  5710 Wirtschaftsförderung 

Der Landkreis ist am  

Zweckverband "Entwick lungsgebiet  F lugplatz Zweibrücken" beteiligt. Im Haus-

haltsplan 2022 ist eine Umlage von 800 T€ (angefordert 2020: 840 T€ und 2021: 800 T€) 

veranschlagt. In den dreißig Jahren zwischen 1991 – 2021 waren Zahlungen in Höhe von 

16,77 Mio. € zu leisten. (Stand November 2021).  

Die betroffenen Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauschbach haben die Umlage, 

nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Aufkommen an Grundsteuer B und 

Gewerbesteuer des Entwicklungsgebietes, an den Landkreis zurückzuzahlen. Abgeschöpft 

wird dabei was nicht bereits als Teil der Umlagegrundlagen mit der Kreisumlage abgeschöpft 

ist (im Durchschnitt der letzten 10 Jahre jährlich 434 T€).  

Bis zum 15.11.2021 wurden 6,44 Mio. € zur Erstattung angefordert.  

In der Zeit vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 sind den drei Ortsgemeinden aus dem 

Zweckverbandsgebiet (Belegenheitsgemeinde Stadt Zweibrücken mit einem Hebesatz von 

420 v.H. bei einem Nivellierungshebesatz von 365 v. H.) mehr als 3,726 Mio. € Gewerbe-

steueranteile als Ist-Einnahme zugeflossen. Das 4. Quartal 2021 bleibt abzuwarten. 

Im Haushaltsplan 2022 sind daher Erstattungen von 0,48 Mio. € veranschlagt. 

Gleichzeitig ist der Landkreis seit 2004 Mitglied im 

Zweckverband „Entwick lungsgebiet  Gräfenste iner Park Münchwei ler  a.  d.  

Rodalb“  

Nach der Verbandsordnung hat sich der Landkreis mit 1/3 an den nicht gedeckten Kosten zu 

beteiligen (Umlage). Seit 2018 ist er nach der Verbandsordnung mit 1/3 an den verbleiben-

den Realsteuern des Zweckverbandsgebietes zu beteiligen, soweit diese nicht bereits durch 

Kreis- und Verbandsumlage abgeschöpft sind. Zuletzt abgerechnet ist das Jahr 2016. 
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In 2022 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt. Bislang waren Umlagezahlungen in Hö-

he von 357 T€ zu leisten. Die Erstattung beträgt rund 192 T€.  

Der Landkreis beteiligt sich hälftig an der Standortinitiative Südwestpfalz der Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.11.2009). Für die Abwicklung der 

Standortinitiative und den laufenden Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind 

auch in 2022 196 T€ veranschlagt.  

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Ver-

kehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe 

von 144 T€ in Rechnung gestellt und in Form eines Zuschusses wieder erstattet. 

Produkt  5730 Tourismus 

Betei l igung an den Aufwendungen des VV Südwestpfa lz 

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied des Verkehrsvereins Südwestpfalz. Die Geschäfts-

führung erfolgt durch die Kreisverwaltung. 

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Ver-

kehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe 

von 188 T€ in Rechnung gestellt. 

Der Verwaltungskostenbeitrag wird in Form eines Zuschusses wieder an den Verein erstat-

tet, da nach den Beschlüssen des Kreistages der Landkreis die Personal- und Sachkosten 

trägt. Gleichzeitig hat der Landkreis satzungsgemäß einen Beitrag und einen Zuschuss von 

insgesamt 114 T€ zu entrichten.  

Ab 2014 sind die Marketingkosten für den Fernwanderweg Pfälzerwald eingeplant. Auch in 

2022 sind hier 22.000 € veranschlagt. 

Teilhaushalt 3: Finanzen  

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.806 T€ (bei 730 T€ aus nicht zahlungs-

wirksamem Netto-Aufwand).  

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 2.324 T€ veranschlagt (daraus 1.248 T€ aus 

Investitionen). 
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Produkt  1160 Finanzen 

Gewinnausschüttung der Sparkasse 

Wie bereits im Vorbericht 2021 ausgeführt, scheidet aus sparkassenrechtlichen Gründen 

auch 2022 und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung in der bislang gewohnten Höhe 

aus. 

Neben den Spenden, die die Sparkasse stellvertretend für den Landkreis an die touristischen 

Leuchtturmprojekte (siehe THH 1 und 2) erbringt, ist in 2022 auch eine Spende der Sparkas-

se aus dem Ertrag in Höhe von 235 T€ für die Kreismusikschule veranschlagt. 

Produkt  5420 Kreisstraßen 

Im Ergebnishaushalt ist in 2022 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,041 Mio. € und 

Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,561 Mio. € zu veranschlagen.  

Nach dem Straßenbauprogramm 2022 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insge-

samt 5,019 Mio. €, davon 2,950 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind 

neben der allgemeinen Straßenzuweisung in Höhe von 1,956 Mio. € Investitionseinzahlun-

gen in Höhe von 1,785 Mio. € veranschlagt. 

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grund-

sätzlich auf 65 v. H. Befristet bis Ende 2023 wird für die Sanierung von freien Strecken mit 

schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.  

In 2022 sind im Wesentlichen folgende neue Gemeinschaftsmaßnahmen in Ortsdurchfahrten 

vorgesehen: 

 K 54 OD Schwanheim: Gesamtkosten von 300 T€, Ansatz 2022: 200 T€ 

 K 65 OD Bechhofen: Gesamtkosten von 1.000 T€, Ansatz 2022: 500 T€ 

Im Rahmen des Förderzuschlages für Maßnahmen auf der freien Strecke sind in 2022 vor-

gesehen: 

 K 54 Schwanheim - L 495: Gesamtkosten von 400 T€, Ansatz 2022: 300 T€ 

 K 57  freie Strecke B 48  

nach Hofstätten:  Gesamtkosten von 750 T€,  Ansatz 2022:   50 T€ 

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 250 T€ vorgesehen. Für den 

gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.701 T€ veranschlagt.  

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2013 wie folgt entwickelt: 
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Jahr
Unterhaltungs- 

aufwand*

allgemeine 

Straßen-

zuweisung

Fehlbetrag
Straßen-

länge
Fehlbetrag

Investitions-

auszahlung

Investitions-

einzahlung km je km

2022   1.940.000,00 €    1.956.000,00 €    2.950.000,00 €    1.785.000,00 € 1.149.000,00 € 261,869 4.387,69 €

2021   1.806.000,00 €    1.954.000,00 €    3.590.000,00 €    2.214.000,00 € 1.228.000,00 € 261,869 4.689,37 €

2020   2.035.712,15 €    1.953.274,00 €    1.313.664,22 €       623.730,00 € 772.372,37 €    261,869 2.949,46 €

2019   2.097.576,43 €    1.945.784,00 €    2.043.866,26 €    1.320.000,00 € 875.658,69 €    261,901 3.343,47 €

2018 1.892.372,54 € 1.940.184,00 €   1.439.957,58 €  591.155,00 €     800.991,12 €    263,105 3.044,38 € 

2017   1.733.206,83 €    1.846.773,00 €    1.720.883,06 €    1.506.789,00 € 100.527,89 €    261,840 383,93 €

2016   1.619.071,10 €    1.760.379,00 €    1.070.354,10 €       882.282,00 € 46.764,20 €      259,800 180,00 €

2015   1.919.042,65 €    1.578.544,00 €    1.555.796,90 €    1.181.437,00 € 714.858,55 €    259,934 2.750,15 €

2014   1.661.346,21 €    1.575.012,00 €    1.892.334,76 €    1.330.027,00 € 648.641,97 €    259,934 2.495,41 €

2013   1.703.489,46 €    1.565.342,00 €    3.055.360,70 €    1.315.294,00 € 1.878.214,16 € 259,934 7.225,73 €

* einschließlich Deckenmaßnahmen

Baumaßnahmen, Zuweisungen 

für Hochborde und Kanal

 

Produkt  5521 Gewässerbau/-  Unterhalt  

Im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird der laufende Gewässerunterhalt mit 30 T€ 

veranschlagt.  

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist Antrag auf Planfeststellung 

gestellt. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung insgesamt 4,294 Mio. € veranschlagt. 

Die Umsetzung des Hochwasserschutzes für Althornbach wurde im Juni 2009 vom Kreistag 

beschlossen. Die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren sind fertiggestellt.  

Zur Umsetzung des dritten Bewirtschaftungszykluses der Wasserrahmenrichtlinie (siehe 

Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008 bzw. vom 07.09.2020) wurde im Jahr 2021 ein Gewäs-

serentwicklungskonzept für den Schwarzbach und die Wallhalb erstellt, welches als Grund-

lage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung der bei-

den Gewässerkörper dient. Für 2022/2023 sollen hiervon zunächst folgende Gewässerab-

schnitte am Schwarzbach beplant und baulich umgesetzt werden: 

- Gewässerabschnitt zwischen Moschelmühle und Biebermühle 

- Gewässerabschnitt zwischen Dellfeld und Falkenbusch 

Für die Maßnahmen liegt noch keine detaillierte Kostenschätzung vor. In Absprache mit der 

SGD Süd, Regionalstelle Kaiserslautern, als zuständige Fachaufsichtsbehörde, wird zu-

nächst von Investitionskosten von jeweils 300 T€ ausgegangen.  

Die Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL werden durch das Land mit bis zu 90 v. H. ge-

fördert.  
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Teilhaushalt 4: Al lgemeine Finanzwirtschaft  

Produkt  6110 Steuern,  Umlagen,  al lgemeine Zuweisungen 

Vorbemerkung: 

Wie im Haushaltsrundschreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern festge-

stellt, erlebt die deutsche Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie einen historischen 

Rückgang der Wirtschaftsleistung mit dem stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Erst im 

Frühjahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt wieder deutlich gestiegen. Es wird davon ausge-

gangen, dass die deutsche Wirtschaft im Verlauf des Jahres 2022 wieder die Normalauslas-

tung erreicht. 

Die spiegelt sich auch im Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 

2021. Die Schätzungen zeigen dabei, dass sich die erwarteten Steuereinnahmen wieder an 

die für die Jahre 2022 und Folgejahre vor der Pandemie geschätzten Werte angleichen.  

In seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (Az.: VGH N 12/19, VGH N 13/19, VGH N 14/19) 

hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) Rheinland-Pfalz festgestellt, dass der rheinland-

pfälzische Kommunale Finanzausgleich verfassungswidrig ist. Dem Land wurde aufgegeben 

den Finanzbedarf der rheinland-pfälzischen Kommunen insgesamt zu bestimmen. Das ge-

genwärtige System des kommunalen Finanzausgleichs könne den Gemeinden und Ge-

meindeverbänden nicht „die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben 

erforderlichen Mittel“ sichern, weil die Höhe der erforderlichen Mittel nicht ermittelt worden 

sei, sondern sich die Mittelhöhe bislang allein aus der Höhe bestimmter Steuereinnahmen 

des Landes ergebe. Die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches soll dabei bis 

zum 01.01.2023 erfolgen. 

Derzeit werden die Grundlagen für die Neuregelung geschaffen. Die Auswirkungen der 

vollständigen Neuregelung auf den Landkreis können derzeit noch nicht abgeschätzt wer-

den. Die Finanzausstattung für die Finanzplanung 2023 bis 2025 ist für den Landkreis 

nicht absehbar. 
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Kre isumlage:   

Steuerkraft- +/- SchlZuw SchlZuw Umlage- Hebe- Aufkommen

 messzahlen A B grundlage satz  (n. Abrunden)

2013 65.388.030 € 11,33% 7.499.529 € 8.400.676 € 81.950.759 € 10,36% 43,5 35.360.337 €

2014 66.926.096 € 2,35% 9.636.813 € 8.356.661 € 84.893.050 € 3,59% 43,5 36.939.964 €

2015 67.167.487 € 0,36% 7.520.044 € 9.662.698 € 84.350.229 € -0,64% 43,5 36.692.312 €

2016 67.923.843 € 1,13% 6.341.570 € 11.665.166 € 85.930.579 € 1,87% 43,5 37.379.758 €

2017 69.044.852 € 1,65% 6.887.395 € 11.826.439 € 87.758.686 € 2,13% 43,5 38.174.980 €

2018 73.043.319 € 5,79% 8.537.641 € 13.073.827 € 94.654.787 € 7,86% 43,5 41.174.786 €

2019 76.245.755 € 4,38% 9.167.070 € 13.952.180 € 99.365.005 € 4,98% 43,5 43.223.736 €

*2020* 83.432.642 € 9,43% 10.623.232 € 12.867.539 € 106.923.413 € 7,61% 43,94 47.031.783 €

**2021** 85.257.089 € 2,19% 10.172.416 € 14.712.853 € 110.142.358 € 3,01% 43,5 47.911.886 €

***2022*** 86.499.982 € 1,46% 10.451.310 € 14.457.528 € 111.408.820 € 1,15% 45,0 50.133.922 €
  

*   inkl. 2% Progression i.H.v. 520.146 €

** inkl. Gew StKomp. i.H.v. 5.091.643 €

*** inkl. Gew StKomp. i.H.v. 344.154 €

Jahr +/-

 

Im Haushaltsrundschreiben für 2021 hatte das Ministerium des Innern als oberste Kommu-

nalaufsichtsbehörde auf sein Schreiben vom 22.04.2020 Bezug genommen und zur Klarstel-

lung darauf hingewiesen, dass die Kommunalaufsichtsbehörden von Forderungen zur Ver-

besserung der Einnahmenseite (Erhöhung der Umlagesätze…) infolge der gegebenen au-

ßerordentlichen Situation für das Haushaltsjahr 2021 absehen sollen. Im Haushaltsrund-

schreiben für 2022 hält das Ministerium des Innern eine Verlängerung dieser Vorgaben zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angezeigt.  

Der Hebesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit 2013 in seiner Basis auf 43,5 v. H.  

2022 steigt die negative freie Finanzspitze vor Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumla-

ge von 1,737 Mio. € um 5,9 Mio. € auf 7,637Mio. €. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung 

des Fehlbedarfes im Hauptproduktbereich 3 –Soziales und Jugend zwischen 2021 und 2022. 

Dort steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 4,434 Mio. € auf 56,24 Mio. €.  

Auch nach Abzug der Schlüsselzuweisungen C (Schlüsselzuweisungen „sozialen Lasten“) in 

Höhe von 4,46 Mio. € verbleibt ein Fehlbedarf von 51,78 Mio. €. Allein die Abdeckung dieses 

Fehlbedarfes hätte einen Kreisumlagehebesatz von 46,6 v. H. erfordert. Eine Erhöhung des 

Kreisumlagehebesatzes um 1,5 v. H. auf 45,0 v. H. ist daher dringend geboten. 

Nach der Rechtsprechung zur Erhebung der Kreisumlage ist der Landkreis gehalten, bei der 

Festsetzung des Hebesatzes nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen 

seiner umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidung in geeigneter Wei-
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se offenzulegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die gegen das Urteil des Oberverwal-

tungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 17.07.2020 zur Ersatzvornahme bei der Kreisumlage im 

Landkreis Kaiserslautern gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde des Landes Rheinland-

Pfalz mit Beschluss vom 29.06.2021 zurückgewiesen. Die Entscheidung des Oberverwal-

tungsgerichtes ist damit rechtskräftig.  

Die Daten, so das Bundesverwaltungsgericht, zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Ge-

meinden sind den Kreistagsmitgliedern vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 

in geeigneter Weise - etwa tabellarisch - aufbereitet zur Kenntnis zu geben. Ein formales 

Anhörungsverfahren der Gemeinden ist nach rheinland-pfälzischem Recht nicht geboten. 

Die Rechtsprechung aber hat bestätigt, dass ein Umlagesatz, der zur Unterschreitung der 

Mindestausstattung einiger weniger finanzschwacher Gemeinden führt, dann nicht gegen die 

Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden verstößt, wenn diese Gemeinden zur Wahrung 

ihrer Mindestausstattung einen (Teil-)Erlass der Umlageforderung beanspruchen können.  

Auch wenn das Oberverwaltungsgericht maßgeblich auf die Entwicklung der Liquiditätskre-

ditbelastung der Gemeinden in den letzten zehn Jahren abstellt, bleibt diese Kennzahl unbe-

reinigt problematisch. Wie bereits bei der Einführung des Kommunalen Entschuldungsfonds 

festgestellt, beinhalten die Liquiditätskredite der gemeindlichen Ebene in großem Umfang 

immer auch Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung von Investitionen und zur vorübergehen-

den Sicherung der Liquidität.   

Die Diskrepanz zeigt sich deutlich bei den Meldungen der Verbandsgemeindeverwaltungen 

zu den Liquiditätskrediten 2019. Nach der Meldung der Verbandsgemeindeverwaltungen für 

die Erhebung der Kreisumlage 2021 (Stand Oktober 2020) beliefen sich die Liquiditätskredite 

aller Orts- und Verbandsgemeinden zum 31.12.2019 auf 22.294 T€.  

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat gleichfalls im Oktober 2020 den Bestand an 

Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 erhoben. Diese Daten waren jedoch um diejenigen Liqui-

ditätskredite zu bereinigen, die allein der vorübergehenden Sicherstellung der Liquidität oder 

der Vorfinanzierung von Investitionen dienten.  

Nach den Meldungen der Verbandsgemeinden belaufen sich die Liquiditätskredite, die zur 

Abdeckung von Altfehlbeträgen benötigt wurden, zum Stichtag 31.12.2019 auf 13.173 T€. 

Diese Meldungen weichen um 9.121 T€ vom Gesamtbestand an Liquiditätskrediten nach der 

Meldung Oktober 2020 ab. Damit entfallen lediglich 3/5 des Liquiditätskreditbestandes am 

31.12.2019 auf Fehlbeträge, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Vorjahre entstanden 

sind, und nur dieser Liquiditätskreditbestand ist als nicht nur vorübergehend anzusehen. 
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Dies vorausgeschickt, ist festzustellen, dass nach den Meldungen der Verbandsgemeinde-

verwaltungen für die Erhebung der Kreisumlage 2022 (Stand Oktober 2021) die Gesamtli-

quiditätskredite aller Orts- und Verbandsgemeinden am 31.12.2020 21.102 T€ betragen. 

Gleichzeitig belaufen sich die liquiden Mittel im Umlaufvermögen auf 16.637 T€. 

Die Entlastung der gemeindlichen Ebene belegen die Entwicklungen der sog. freien Finanz-

spitze in den Jahren 2018 bis 2020 (Drei-Jahreszeitraum).  

Nach den Mitteilungen der Verbandsgemeinden hatten bei dieser überjährigen Betrachtung 

64 der 84 Ortsgemeinden und alle Verbandsgemeinden eine sog. freie Finanzspitze und 

damit keinen durch einen Fehlbetrag des Finanzhaushaltes bedingten Aufwuchs bei den 

Liquiditätskrediten. Die aufsummierten freien Finanzspitzen im Drei-Jahreszeitraum dieser 

64 Ortsgemeinden belaufen sich auf 19,9 Mio. €, die der sieben Verbandsgemeinden auf 

7,86 Mio. €. Die aufsummierten negativen freien Finanzspitzen in den verbleibenden 20 

Ortsgemeinden belaufen sich im Drei-Jahreszeitraum auf 2,73 Mio. €. 

Zum Vergleich: der Landkreis Südwestpfalz 3,36 Mio. € 

Am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (ab 01.01.2012) nahmen ur-

sprünglich 43 Ortsgemeinden und eine Verbandsgemeinde teil. Stand 18.11.2021 ist die 

Zahl auf 23 Ortsgemeinden gesunken. Verbandsgemeinden sind nicht mehr im KEF.  

Voraussetzung für ein Ausscheiden aus dem KEF ist eine Absenkung der Liquiditätskredite 

auf unter 1/3 des ursprünglichen Bestandes bei gleichzeitig erwarteter positiver zukünftiger 

Entwicklung. Auch dieses Zahlen belegen eine deutliche Entlastung der gemeindlichen Ebe-

ne in den letzten zehn Jahren. 
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Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage der Orts- und Verbandsgemeinden im Land-

kreis Südwestpfalz (Erhebung: September/Oktober 2021): 

Ein- 
wohner

VG-
Hebe-
satz

Eigen-
kapital

Stand

30.06.2019 Gesamt je Einw 2020 2021 2018 2019 2020 Summe 2012 Stand 
18.11.21

Stand 
31.12.20

in % T€ Euro T€ T€ T€ T€ T€ T€ ja/nein ja/nein T€

Bobenthal 299 0 0,00 74 65 11 13 12 36 ja ja 1.227
Bruchweiler-Bärenb. 1.572 206 130,85 348 385 -86 113 -45 -18 ja ja 4.375
Bundenthal 1.088 422 387,85 235 139 -23 55 -63 -31 ja ja 4.198
Busenberg 1.198 0 0,00 317 308 98 64 3 165 ja nein 3.170
Dahn 4.607 0 0,00 0 0 415 721 375 1.511 ja nein 17.070
Erfweiler 1.219 234 191,98 221 178 38 19 27 84 ja ja 2.341
Erlenbach bei D. 332 0 0,00 0 9 113 141 9 263 ja nein 1.590
Fischbach bei D. 1.481 1.497 1.011,00 271 247 -97 -172 -525 -794 ja ja 2.316
Hirschthal 94 0 0,00 25 28 27 15 0 42 nein nein 238
Ludwigswinkel 746 36 48,89 171 176 -24 -40 -88 -152 nein nein 3.087
Niederschlettenbach 280 15 52,38 86 85 -48 30 -9 -27 ja nein 1.748
Nothweiler 141 371 2.630,42 38 37 -19 -3 -36 -58 ja ja 1.713
Rumbach 436 0 0,00 135 110 96 39 3 138 ja nein 6.230
Schindhard 542 0 0,00 33 58 27 20 -37 10 nein nein 1.050
Schönau 410 325 793,37 65 112 73 -53 -19 1 ja ja -90
VG Dahner Felsenl. 38,00 0 0,00 0 0 708 467 163 1.338 nein nein 17.963

14.445 3.106 215,04 2.019 1.937 1.309 1.429 -230 2.508 12 7 68.228

Darstein 202 78 383,94 44 57 19 18 47 84 nein nein 417
Dimbach 181 40 222,13 63 66 10 4 4 18 ja ja 311
Hauenstein 4.054 0 0,00 0 0 306 327 -91 542 ja nein 12.066
Hinterweidenthal 1.562 84 53,72 140 71 -93 86 -44 -51 ja ja 7.953
Lug 587 0 0,00 67 42 24 44 75 143 nein nein 2.073
Schwanheim 588 0 0,00 0 0 -223 205 341 323 nein nein 3.539
Spirkelbach 688 0 0,00 84 82 179 107 33 319 nein nein 4.742
Wilgartswiesen 1.000 0 0,00 288 290 -170 -201 -64 -435 ja nein 5.630
VG Hauenstein 24,00 0 0,00 0 0 -72 273 445 646 ja nein 8.475

8.862 28,88 202 22,76 686 608 -20 863 746 1.589 5 2 45.206

Bottenbach 742 0 0,00 118 92 75 72 -29 118 ja nein 2.631
Eppenbrunn 1.279 0 0,00 410 338 -22 153 -14 117 ja ja 3.170
Hilst 325 0 0,00 76 95 28 4 48 80 nein nein 1.630
Kröppen 691 324 468,58 143 171 -1 -41 -48 -90 ja ja 2.238
Lemberg 3.801 980 257,78 839 811 62 -171 157 48 ja ja 5.971
Obersimten 649 1.073 1.652,77 36 0 -73 -64 -14 -151 ja ja 1.023
Ruppertsweiler 1.484 131 88,19 74 142 0 26 -7 19 ja ja 3.491
Scheix 302 223 739,24 32 58 48 -7 29 70 ja ja 595
Trulben 1.140 520 456,12 201 251 11 96 28 135 ja ja 1.960
Vinningen 1.689 0 0,00 164 223 298 111 -67 342 nein nein 4.984
VG PS-Land 30,00 0 0,00 0 0 158 494 -357 295 nein nein 9.418

12.102 3.250 268,58 2.093 2.181 584 673 -274 983 8 7 37.111

Clausen 1.445 1 0,55 229 324 151 195 49 395 nein nein 1.536
Donsieders 931 36 38,66 0 25 111 75 38 224 ja nein 874
Leimen 942 0 0,00 193 45 70 37 57 164 ja nein 601
Merzalben 1.150 0 0,00 39 175 44 151 357 552 ja nein 2.319
Münchweiler 2.853 2.641 925,62 0 0 181 169 240 590 ja ja 2.216
Rodalben 6.804 0 0,00 171 308 905 676 726 2.307 nein nein 12.590
VG Rodalben 29,00 0 0,00 0 0 -53 898 591 1.436 nein nein 4.552

14.125 2.678 189,56 632 877 1.409 2.201 2.058 5.668 4 1 24.687

Umfrage ADD 
Oktober 2020

Liquiditäts-
kredite  2019   

Freie Finanzspitze
Start 

OG: 43
VG:   1

Rechnung (vorläufig)

Schlüssel-         
zuweisungen A

zum Ausgleich 
unterdurchschnittl

Gemeinde

Steuerkraft

in 2021 

Stand: 
18.11.21

Teiln. KEF
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Ein- 
wohner

VG-
Hebe-
satz

Eigen-
kapital

Stand

30.06.2019 Gesamt je Einw 2020 2021 2018 2019 2020 Summe 2012 Stand 
18.11.21

Stand 
31.12.20

in % T€ Euro T€ T€ T€ T€ T€ T€ ja/nein ja/nein T€

Biedershausen 195 0 0,00 22 13 -9 3 -24 -30 nein nein 605
Herschberg 814 231 283,40 246 253 10 98 174 282 ja nein 1.560
Hettenhausen 220 0 0,00 61 46 -4 35 20 51 nein nein 598
Höheischweiler 832 0 0,00 134 161 -19 -28 -121 -168 ja nein 1.824
Höhfröschen 893 604 676,45 88 18 24 -215 -40 -231 ja ja 495
Knopp-Labach 416 0 0,00 121 104 19 24 -1 42 nein nein 901
Krähenberg 167 0 0,00 49 54 -10 60 -6 44 nein nein 1.313
Maßweiler 985 677 687,37 28 0 85 19 105 209 ja ja 1.974
Nünschweiler 747 0 0,00 163 152 96 25 79 200 nein nein 2.397
Obernheim-K. 1.621 0 0,00 706 662 97 32 -10 119 nein nein 2.670
Petersberg 892 174 195,00 0 0 118 192 52 362 ja ja 614
Reifenberg 794 0 0,00 146 165 40 47 72 159 nein nein 2.567
Rieschweiler-M. 2.044 0 0,00 257 473 133 59 -64 128 ja nein 4.971
Saalstadt 320 57 179,67 21 39 -1 26 -16 9 nein nein 694
Schauerberg 185 0 0,00 50 47 26 59 10 95 nein nein 548
Schmitshausen 417 114 272,74 91 80 -7 -37 -40 -84 nein nein 1.316
Th'hweiler-Fr. 3.302 475 143,85 29 0 66 211 328 605 nein nein 7.259
Wallhalben 867 378 436,55 69 104 -61 57 -135 -139 nein nein 1.798
Weselberg 1.313 0 0,00 0 0 46 -11 278 313 nein nein 3.033
Winterbach 505 0 0,00 141 125 57 45 -2 100 nein nein 1.347
VG Th'weiler-W. 30,00 0 0,00 0 0 555 513 -115 953 nein nein 15.790

17.529 2.710 154,63 2.422 2.496 1.261 1.214 544 3.019 6 3 54.272

Geiselberg 757 472 623,19 0 0 -111 -429 480 -60 nein nein 3.409
Heltersberg 2.057 0 0,00 0 0 -583 -1.470 2.180 127 nein nein 13.167
Hermersberg 1.726 0 0,00 112 88 32 239 275 546 nein nein 2.998
Höheinöd 1.184 0 0,00 160 146 61 67 237 365 nein nein 1.306
Horbach 536 0 0,00 0 0 177 84 1.164 1.425 nein nein 927
Schmalenberg 753 0 0,00 105 81 -89 53 194 158 nein nein 5.166
Steinalben 387 0 0,00 65 69 -44 27 7 -10 nein nein 2.040
Waldfischbach-B. 4.684 0 0,00 0 0 354 89 219 662 ja nein 11.911
VG Waldfischbach-B. 32,00 0 0,00 0 0 -535 1.069 -191 343 nein nein 6.478

12.084 472 39,04 442 384 -738 -271 4.565 3.556 1 0 47.402

Althornbach 664 0 0,00 0 0 92 2.802 -1.920 974 nein nein 5.316
Battweiler 677 0 0,00 80 159 56 15 28 99 ja nein 1.588
Bechhofen 2.138 0 0,00 301 339 -4 79 21 96 ja nein 5.277
Contwig 4.931 0 0,00 0 0 454 3.601 -1.986 2.069 nein nein 11.987
Dellfeld 1.368 0 0,00 280 328 83 112 4 199 ja nein 3.840
Dietrichingen 357 0 0,00 82 71 46 43 -1 88 nein nein 1.192
Großbundenbach 346 158 457,03 81 99 4 35 -61 -22 ja ja 1.233
Großsteinhausen 591 38 63,61 73 56 82 46 57 185 ja nein 1.069
Hornbach 1.448 203 140,04 213 248 47 88 91 226 ja ja 3.584
Käshofen 663 0 0,00 87 35 34 68 107 209 nein nein 2.539
Kleinbundenbach 419 0 0,00 93 79 40 27 21 88 nein nein 1.574
Kleinsteinhausen 743 234 315,29 152 141 34 -99 -44 -109 ja ja 1.711
Mauschbach 297 0 0,00 0 0 81 752 -408 425 nein nein 2.004
Riedelberg 458 0 0,00 143 146 84 142 19 245 ja nein 782
Rosenkopf 357 122 342,77 64 54 -34 -42 8 -68 nein nein 806
Walshausen 321 0 0,00 64 62 11 30 29 70 nein nein 1.213
Wiesbach 503 0 0,00 165 149 -17 48 43 74 nein nein 1.768
VG Zweibrücken-L. 32,00 0 0,00 0 0 603 1.171 1.074 2.848 nein nein 12.965

16.281 755 46,38 1.878 1.966 1.696 8.918 -2.918 7.696 8 3 60.448

Gesamtsumme 95.428 13.173 138,04 10.172 10.449 5.501 15.027 4.491 25.019 44 23 337.354
nur OG 13.173 138,04 10.172 10.449 4.137 10.142 2.881 17.160 43 23 261.713
nur VG 0 0,00 0 0 1.364 4.885 1.610 7.859 1 0 75.641

Landkreis -      0,00 810 1.991 563 3.364 32.961

Umfrage ADD 
Oktober 2020

Liquiditäts-
kredite  2019   

Freie Finanzspitze
Start 

OG: 43
VG:   1

Rechnung (vorläufig)

Schlüssel-         
zuweisungen A

zum Ausgleich 
unterdurchschnittl

Gemeinde

Steuerkraft

in 2021 

Stand: 
18.11.21

Teiln. KEF
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Liquiditätskredite zur Teilnahme aus der 

Abdeckung von Fehlbeträgen am KEF Größenklasse

am 31.12.20219 2021 nehmen am 

Größenklassen Ortsgemeinden Ortsgemeinden KEF teil:

0,00 € / EW 50 59,50% 2 4,00%

bis  100 ,00 €/ EW 8 9,50% 3 38,00%

101,00 €/ EW bis 250,00 €/EW 6 7,10% 4 67,00%

251,00 €/EW bis 500,00 €/EW 11 13,10% 6 55,00%

501,00 €/EW bis 1000,00 €/EW 6 7,10% 5 83,00%

mehr als 1000,00 €/EW 3 3,60% 3 100,00%

84 100,00% 23
 

Keine der kreisangehörigen Verbandsgemeinden hat Ende 2019 einen Sockel an Liquiditäts-

krediten zur Abdeckung von Altfehlbeträgen. 

Bei den Verbandsgemeindeumlagen ergibt sich seit Jahren ein sehr heterogenes Bild.  

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, in der 15 v. H. der Einwohner des Landkrei-

ses leben, liegt der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage in der Regel deutlich über 

den Hebesätzen der anderen Verbandsgemeinden.  

Von den o.g. aufsummierten negativen freien Finanzspitzen entfallen im dreijährigen Be-

trachtungszeitraum mit 1,080 Mio. € fast 4/10 auf die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 

Dahner Felsenland. Dort haben auch sechs der fünfzehn oder gleichfalls 4/10 der Ortsge-

meinden im Zeitraum 2018 bis 2020 eine negative freie Finanzspitze. Legt man die Erhe-

bung der ADD zu Grunde entfallen rund 24 v. H. oder 3,11 Mio. € des Liquiditätskreditbe-

standes am 31.12.2019 auf die Ortsgemeinden in dieser Verbandsgemeinde. 

Die Umlageanspannung der kreisangehörigen Gemeinden seit 2012 kann der nachfolgenden 

Übersicht entnommen werden.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Landkreis 42,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,50%

Dahner Felsenland 42,00% 42,00% 39,00% 41,00% 41,00% 36,50% 38,00% 34,00% 38,00% 38,00%

Hauenstein 34,50% 34,50% 33,50% 32,00% 32,00% 32,00% 29,00% 25,00% 28,00% 24,00%

Pirmasens-Land 39,00% 39,00% 38,00% 37,00% 37,00% 36,00% 36,00% 34,00% 34,00% 30,00%

Rodalben 33,50% 32,50% 31,00% 31,00% 31,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00%

Thaleischweiler-Fröschen 37,50% 37,50% 34,50%

Thaleischweiler-Wallhalben 34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 30,00%

Waldfischbach-Burgalben 30,00% 30,00% 32,50% 40,70% 39,70% 39,00% 35,40% 37,50% 31,25% 32,00%

Wallhalben 37,00% 37,00% 34,00%

Zweibrücken-Land 38,50% 38,50% 36,50% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 33,00% 32,00% 32,00%

Umlageanspannung

ø VG (mit Schulumlage) 37,27% 37,13% 35,62% 36,54% 36,24% 34,97% 34,14% 32,88% 32,88% 31,41%

ø Gesamtbelastung 
(mit Schulumlage) 79,77% 80,63% 79,12% 80,04% 79,74% 78,47% 77,64% 76,38% 76,38% 74,91%

Umlagehebesätze der Verbandsgemeinden
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Wie auch durch den Landesrechnungshof festgestellt, liegt die Gesamtumlagebelastung der 

kreisangehörigen Gemeinden 2018 im Landkreis Südwestpfalz geringfügig unter der landes-

durchschnittlichen Umlagebelastung von 78,3 v.H. Die deutlichen freien Spitzen der Ver-

bandsgemeinden (siehe oben) haben es den Verbandsgemeinden in den letzten Jahren er-

möglicht ihre Umlagehebesätze zu senken. 

Die Erhöhung der Kreisumlage ist nach dem eingangs Gesagten dringend geboten ist. Der 

Landkreis muss dabei nicht auf die Situation der finanzschwächsten kreisangehörigen Ge-

meinde abstellen. Er muss aber die Interessen der Gemeinden berücksichtigen. 

Diejenigen Ortsgemeinden, in denen die Erhöhung aufgrund einer stark überdurchschnittli-

chen Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner zu unbilligen Härten führt, können über den 

Erhöhungsbetrag im Einzelfall ein Antrag auf (Teil-)erlass stellen.  

Dort ist darzulegen, ob es der umlagepflichtigen Ortsgemeinde möglich gewesen wäre, die 

Fehlbeträge, Kreditverpflichtungen etc. zu senken oder zu vermeiden. Die Einhaltung der 

Vorgaben der Kommunalaufsicht, insbesondere im Hinblick auf die Realsteuerhebesätze und 

die freiwilligen Leistungen, wird vorausgesetzt.  

Über die Anträge auf (Teil)-Erlass des Erhöhungsbetrages entscheidet der Kreistag.  

Al lgemeine Deckungsmit te l :   

Die Entwicklung des Überschusses bei den allgemeinen Deckungsmitteln ist in nachfolgen-

der Tabelle dargestellt. Dabei wird die Investitionsschlüsselzuweisung entgegen ihrer Be-

stimmung nicht als Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen, sondern vollständig als 

laufender Ertrag zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet. Der bislang in der Inves-

titionsschlüsselzuweisung enthaltene Härteausgleich in Höhe von 0,9 Mio. € entfällt nach § 

34 LFAG in 2022.  

Mit der Schlüsselzuweisung C 1 werden Aufwendungen des Landkreises als örtlicher Träger 

der Sozialhilfe zu 50 v.H. ausgeglichen. Berechnungsgrundlage für das Jahr 2022 sind die 

ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich SGB XII und BTHG in 2020. 

Mit der Einführung des BTHG (überwiegend zum 01.01.2020) ist der Landkreis als örtlicher 

Träger der Eingliederungshilfe für die Leistungen an Minderjährige zuständig. Dieser Auf-

wand liegt unter dem ungedeckten Aufwand für die ambulanten Leistungen, welcher bis 

2019 angefallen ist. Gleichzeitig ist in 2020 eine erhebliche Rückerstattung an den örtlichen 

Träger durch die Krankenkassen erfolgt. Beide Positionen haben die Haushaltswirtschaft 

2020 mit rund 2,0 Mio. € entlastet und führen nunmehr zu einer Minderung der Schlüsselzu-

weisung C 1 in 2022. 
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Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel: 

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022

SZ B 1 3.536.010 3.510.679 3.496.736 3.483.122 3.478.231 3.478.000 3.478.000

SZ B 2 18.491.462 19.990.536 21.355.821 19.122.007 22.362.568 22.210.000 22.368.000

Investitions-SZ 1.585.280 1.593.460 1.550.086 1.547.639 1.547.072 1.546.000 798.000
SZ C 1 1.974.269 2.009.684 2.214.158 2.362.932 2.272.891 2.268.000 1.337.000

SZ C 2 2.033.144 2.113.210 2.419.323 3.213.913 2.973.248 2.954.000 3.120.000

Kreisumlage 38.174.980 41.174.786 43.223.736 47.031.783 47.911.886 48.011.000 50.133.922
Unterstützungsfonds SchulG 139.221 138.926 138.569 103.902 138.000 103.000
Saldo 65.795.145 70.531.576 74.398.786 76.899.965 80.649.798 80.605.000 81.337.922

Fonds deutsche Einheit 449.005 441.156 0 0 0 0 0
Bezirksverbandsumlage 1.177.251 1.270.270 1.337.587 1.494.899 1.571.508 1.573.000 1.587.000
Saldo 1.626.256 1.711.426 1.337.587 1.494.899 1.571.508 1.573.000 1.587.000

Überschuss 64.168.889 68.820.150 73.061.199 75.405.066 79.078.290 79.032.000 79.750.922

Nachrichtlich:

Auflösung SoPo Investitions-SZ 362.934 336.277 302.876 302.876 243.000 243.000 212.000

PlanwerteRechnungswerte

 

Zwei te Corona-Sonderzahlung des Landes:  

Wie durch den Landkreistag am 25.11.2021 mitgeteilt, beabsichtigt das Land Rheinland-

Pfalz zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung der 

Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen 2022 eine weitere Sonderzahlung von 

12,50 Euro je Einwohner . Daher werden bei Produkt 6110 aus der 2. Corona-Soforthilfe 

1.190.000 € veranschlagt. 

Produkt  6120 sonst ige al lgemeine Finanzwirtschaft  

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2021 

(November 2021) Investitionen mit einem Volumen von 111,5 Mio. € getätigt. Nach Abzug 

der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein Finanzierungssaldo von 68,4 Mio. €, der 

nahezu vollständig (zu mehr als 95%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist. 
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Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2021) gliedert sich im 

Wesentlichen wie folgt: 

Finanzierungssaldo Schulbau  33,2 Mio. € oder 48,5 v.H. 

Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau 11,1 Mio. € oder 16,2 v.H. 

Finanzierungssaldo SEG-Halle,  

Feuerwehr, Katastrophenschutz  

und Rettungswachen    5,1 Mio. € oder   7,5 v.H. 

Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV   7,6 Mio. € oder 11,1 v.H. 

Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten   5,1 Mio. € oder   7,5 v.H. 

 
F inanzierung:  

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2022 Investitions-

kreditaufnahmen i. H. v. 8,122 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 7,159 Mio. € zu 

veranschlagen.  

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 

35,0 Mio. € festgelegt.  
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Für Zins und Tilgung der Investitionskredite sind 3.672 T€ veranschlagt. Aufgrund des Zins-

niveaus sind nur geringfügige Zinsen für die unterjährigen Liquiditätskredite zu veranschla-

gen. 

Der Zinsaufwand entspricht mit 681 T€ 0,61-Kreisumlage-Punkten. In 2021 endet die Zins-

bindung von zwei Darlehen aus 2011. Das dortige Zinsniveau lag deutlich über dem derzeiti-

gen Zinsniveau. Trotz Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2021 und 2022 liegt der 

Zinsaufwand daher unter dem Vorjahr. Es errechnet sich ein durchschnittlicher Zinssatz von 

unter 1,5 Prozent-Punkten über alle Darlehen hinweg. 

Bei den durch den Landkreis bewilligten Investitionszuweisungen kommt es insbesondere im 

Bereich der Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen Dritter, für die Baumaßnahmen an 

Kindertagesstätten und bei den Maßnahmen im ÖPNV nur zu sehr zögerlichen Mittelabrufen. 

Um die zu hohe Veranschlagung von Investitionskrediten zu vermeiden, werden in diesen 

Bereichen Haushaltsausgabereste gebildet. Die beabsichtigten Haushaltsausgabereste aus 

Vorjahren sind zur Kenntnisnahme bei den jeweiligen Investitionsübersichten der Teilhaus-

halte beigefügt 

Sonst iges:  

Mit Ausnahme des Produktes 6110 spielen bei allen Produkten die Personalaufwendungen 

eine wesentliche Rolle. Der Landkreis erhält für die Personalaufwendungen Zuweisungen 

aus der Kommunalisierung der Landesbeamten zum 01.01.1995 und sonstige Zuweisungen 

Dritter (Wehrbereichsverwaltungen, Bundesagentur für Arbeit u. ä.). Das einzelne Produkt 

hat jedoch keinen Einfluss, ob und für wie viele Bedienstete Zuweisungen Dritter gewährt 

werden. Gleiches gilt für die Aufwendungen/ Auszahlungen der Bediensteten, die sich in der 

arbeitsfreien Phase der Altersteilzeit bzw. im Ruhestand befinden. Diese Erträge/ Einzahlun-

gen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen werden daher zentral beim Produkt 6120 veran-

schlagt. Ausnahmen sind diejenigen Bereiche, bei denen die Zuweisungen für die Übertra-

gung einer bestimmten Aufgabe gewährt werden (Fleischbeschau, Gesundheitsämter und 

Kommunale Arbeitsagentur). 

Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung  

Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt be-

läuft sich dabei auf 419 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung an 

Rückstellungen) belaufen sich auf 99 T€. 
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Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend 

Der Hauptproduktbereich 3 umfasst aufgrund seiner Bedeutung drei Teilhaushalte (Soziales, 

Kommunales Jobcenter und Jugend, Familie und Sport –ohne Sport). 

 

 

Der Hauptproduktbereich 3 schließt in 2022 

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 56.813.000 €. Der Fehlbedarf liegt damit 

um 4.330.000 € über dem Fehlbedarf 2021. 

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von 56.915.000 €. Auf Investitionsauszahlungen 

entfallen 710.000 €. 
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Die Entwicklung des Fehlbedarfes/ -betrages im Hauptproduktbereich 3 auf der Einzah-

lungs-/ Auszahlungsebene ist in nachfolgender Übersicht dargestellt. 

 
Fehlbetrag FHH 

ohne  

Investitionen 

Schüssel- 

zuweisungen  

C1 und C2 

Netto-Belastung 
Steigerung/  

Minderung 

2022 56.240.000,00 4.457.000,00 51.783.000,00 5.199.000,00 

2021 51.806.000,00 5.222.000,00 46.584.000,00 2.780.988,91 

2020 49.385.789,09 5.582.778,00 43.803.011,09 -1.190.952,07 

2019 49.627.444,16 4.633.481,00 44.993.963,16 1.904.547,56 

2018 47.212.309,60 4.122.894,00 43.089.415,60 5.406.279,97 

2017 41.691.635,63 4.008.500,00 37.683.135,63 1.154.816,35 

2016 40.236.780,28 3.708.461,00 36.528.319,28 -308.097,94 

2015 39.544.495,22 2.708.078,00 36.836.417,22 1.836.111,57 

2014 37.048.148,65 2.047.843,00 35.000.305,65 1.212.997,44 

2013 33.787.308,21 
 

33.787.308,21 1.092.051,93 

 
Nach dem Ergebnis der Jahresrechnungen steigt die Netto-Belastung in dem 10-Jahres-

zeitraum zwischen 2010 und 2020 um 15,96 Mio. € oder im Durchschnitt um 1,6 Mio. € jähr-

lich oder durchschnittlich um etwa 1,8 KU-Punkte jedes Jahr. 

Seit 2013 haben die drei Teilhaushalte dabei folgende Entwicklung genommen: 

Ergebnishaushalt 

 

THH 6 
Soziales 

THH 7  
Kommunales 

Jobcenter 

THH 8  
Jugend und 

Sport 
insgesamt 

Steigerung/ 
Minderung 

2022 23.975.000,00 1.023.000,00 32.419.000,00 57.417.000,00  4.360.000,00  

2021 22.861.000,00 519.000,00 29.677.000,00 53.057.000,00  4.936.239,91  

2020 21.757.307,48 446.291,86 25.917.160,75 48.120.760,09  -2.816.125,45  

2019 21.381.751,93 462.435,07 29.092.698,54 50.936.885,54 3.322.348,59 

      

2018 22.878.365,19 1.437.802,25 23.298.369,51 47.614.536,95 6.551.960,58 

2017 16.324.990,42 173.170,05 24.564.415,90 41.062.576,37 -782.328,25 

2016 19.007.754,90 2.307.349,43 20.529.800,29 41.844.904,62 1.218.384,47 

2015 16.424.483,72 2.193.018,14 22.009.018,29 40.626.520,15 3.402.758,60 

2014 16.169.014,28 1.492.231,80 19.562.515,47 37.223.761,55 2.695.058,57 

2013 15.520.494,07 1.904.862,09 17.103.346,82 34.528.702,98 829.466,74 
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Finanzhaushalt (nur laufend) 

 
THH 6 

Soziales 

THH 7 
Kommunales 

Jobcenter 

THH 8 
Jugend und 

Sport 
insgesamt 

Steigerung/ 
Minderung 

2022 23.798.000,00 976.000,00 31.915.000,00 56.689.000,00 4.450.000,00 

2021 22.580.000,00 489.000,00 29.170.000,00 52.239.000,00 2.509.541,38 

2020 22.183.942,62 191.188,57 27.354.327,43 49.729.458,62 -280.010,52 

2019 23.650.732,34 375.705,90 25.983.030,90 50.009.469,14 2.489.321,04 

2018 19.339.620,44 1.815.963,03 26.364.564,63 47.520.148,10 5.338.038,54 

2017 18.578.501,11 93.333,03 23.510.275,42 42.182.109,56 1.623.871,01 

2016 17.795.147,43 1.759.912,71 21.003.178,41 40.558.238,55 714.351,57 

2015 16.507.454,45 2.364.385,80 20.972.046,73 39.843.886,98 2.492.175,45 

2014 15.443.368,80 2.501.444,74 19.406.897,99 37.351.711,53 3.228.444,08 

2013 15.674.155,25 1.565.909,14 16.883.203,06 34.123.267,45 1.150.250,56 

Im Teilhaushalt 6 Soziales steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 1.218 T€.  

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 

487 T€. 

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 

2.745 T€  (ohne Investitionsauszahlungen). 

Teilhaushalt 6: Soziales  

Der Teilhaushalt 6, der insbesondere die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch 

XII (vormals BSHG) umfasst, schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 23.975 T€, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 281 T€. 

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 23.763 T€. 

Produktgruppe 311:  Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI I  

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- 

und Sachaufwand) beträgt 3.539.000 € und liegt geringfügig unter dem Fehlbedarf des Vor-

jahres (3.644.000 €). 

Zum Vergleich:  

2004, also vor Einführung des SGB II –Leistungen für Arbeitsuchende-, betrug der Fehlbe-

trag bei den BSHG-Leistungen 10.651 T€. 
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Produkt  3112:  Grundsicherung im Alter  und bei  Erwerbsminderung 

Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 796.000 € und erhöht sich damit um 

223.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2021.  

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 798.000 €, davon aus Personalauszahlung 

433.000 €. Bei vollständiger Bunderstattung der Leistungen sind die Personalauszahlungen 

vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 365 T€ resultiert aus den 

nachhängigen Abrechnungen. 

 

Produkt  3116 Hil fe zur  Pflege: 

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes: 

2022 2.025.000,00 

2021 2.433.000,00 

2020 2.104.856,15 

2019 1.508.058,24 

2018 1.141.516,18 

2017 1.281.390,83 

2016 1.364.259,35 

2015 1.505.656,60 

2014 1.215.338,07 

2013 1.301.088,00 
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Produkt  3130:  Hi l fe für Asylbewerber 

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt sinkt zwischen 2021 und 2022 von 2.422 T€ um 255 T€ 

auf 2.167 T€. 

Produktgruppe 316:  Eingl iederungshilfe 

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 14,73 Mio. € (nur Leis-

tungen ohne Personalkosten) um 1,62 Mio. € über dem Fehlbetrag 2021 liegen.  

Die Kreisumlageerhöhung um 1,5-Prozent-Punkte wird vollständig für die Erhöhungen 

im Bereich Eingliederungshilfe benötigt.  

Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um 

Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsange-

legenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). 

Der Gesamtaufwand für die Leistungsgewährung beläuft sich auf 28,38 Mio. €. Der örtliche 

Träger übernimmt dabei die Hilfen für die Minderjährigen (Aufwand i.H. v. 2,79 Mio. €), der 

überörtliche Träger den Aufwand für die volljährigen Hilfeempfänger (Aufwand i. H. v. 25,59 

Mio. €). Am ungedeckten Aufwand des überörtlichen Trägers hat sich der Landkreis grund-

sätzlich mit der Hälfte zu beteiligen. 

Im Wesentlichen steigen die ungedeckten Aufwendungen für die Assistenzleistungen (auch 

für die unterschiedlichen Wohnformen) in Produkt 3164. Die Steigerung beläuft sich zwi-

schen 2021 und 2022 auf 1,554 Mio. €. Der Fehlbedarf (mit Personalaufwendungen) liegt im 

Ergebnishaushalt hier bei 9,578 Mio. €.  

Die Ursachen für die überdurchschnittliche Steigerung: 

Insbesondere im Bereich der psychisch kranken Menschen steigen sowohl die Fallzahlen 

wie auch der Bedarf an multiplen Hilfen. Gleichzeitig steigen die Tagessätze für geeignete 

Einrichtungen in diesem Bereich stark überdurchschnittlich. 
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Die Leistungen der Eingliederungshilfe (bis 2019: Produkt 3115, ab 2020 Produktgruppe 

316) haben sich dabei wie folgt entwickelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tei lhaushalt 7: Kommunales Jobcenter  

Der Teilhaushalt 7 schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.023.000 €, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 47.000 €. 

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 976.000 €, davon aus Leistungs-

gewährung 621.000 €.  

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt steigt dabei im Vergleich zu 2021 um 504.000 €. Die 

Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen dabei nur geringfügig. Pandemiebedingt 

hatte der Bund 2021 seine Erstattung für die Kosten von Unterkunft und Heizung auf 79,7 v. 

H. erhöht, die Bundesbeteiligung für 2022 aber auf 76,7 v.H. zurückgeführt. 

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die 

Durchführung der Aufgabe sind in 2022 45,02 aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwal-

tung insgesamt weist 467,24 Stellen aus). 

Im September 2021 waren im Landkreis 1.125 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.464 erwerbs-

fähige Hilfebedürftige) im Leistungsbezug. 91 Personen haben an Maßnahmen des Kommu-

nalen Jobcenters teilgenommen. 

 T€ 

2022 14.732 

2021 13.108 

2020 15.866 

2019 14.775 

2018 14.109 

2017 14.798 

2016 12.178 

2015 12.793 

2014 10.993 

  2013 10.106 
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Zum Vergleich: 

2020:  1.201 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2019: 1.220 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.557 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2018: 1.342 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.720 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2017: 1.542 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.992 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2016: 1.401 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.873 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2015: 1.406 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.826 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2014: 1.443 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.894 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2013: 1.517 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.953 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

2012: 1.600 Bedarfsgemeinschaften (oder 2.096 erwerbsfähige Hilfebedürftige) 

Produkt  3121:  Leistungen zur Eingl iederung in den Arbei tsmarkt 

In 2022 sind Maßnahmen mit einem Umfang von rund 1,51 Mio. € vorgesehen.  

Teilhaushalt 8: Jugend,  Famil ie und Sport  

Der Teilhaushalt 8 schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 32.419.000 € (zum Vergleich: 

2021: 29.677.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendun-

gen und Erträge 504.000 €. 

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 32.749.000 € einschließlich der 

veranschlagten Investitionsauszahlungen. 

Produkt  3410:  Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

Das Unterhaltsvorschussgesetz gewährt alleinerziehenden Müttern und Vätern, deren min-

derjährige Kinder keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt erhalten, eine Ersatz-

leistung, die grundsätzlich beim Unterhaltspflichtigen geltend zu machen ist.  

Waren zur Jahresmitte 2017 331 Minderjährige im Leistungsbezug, steigt die Zahl der Hilfe-

empfänger auf 774 in 2021. 

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu je etwa einem Drittel Bund, Land und Landkreis. 

Der Leistungsfehlbetrag steigt, ohne die notwendige Mehrung beim Personal, von 148 T€ in 

2009 auf 710 T€ nach dem Haushaltsplan 2022.  
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Produktbereich 36: Kinder- ,  Jugend- und Famil ienhil fe 

Der Produktbereich 36 umfasst neben den Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendpflege, 

Hilfen zur Erziehung, Amtsvormundschaften) auch die Leistungen nach dem Kindertages-

stättengesetz. 

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 30.904.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt 

um 2.650.000 über dem Fehlbedarf des Vorjahres. 

Einschließlich der Investitionszuweisungen des Landkreises an Dritte beträgt der Fehlbedarf 

im Finanzhaushalt 31.216.000 €, davon Investitionsauszahlungen in Höhe von 710.000 €. 

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt: 

Produkt  3633:  Hi l fen zur Erziehung/ Produkt  3635:  Inobhutnahmen,  Hil -

fen für  junge Vol l jähr ige 

Für die beiden Produkte steigt der Fehlbedarf zwischen 2021 und 2022 moderat um 234 T€ 

auf 7.951 T€ (nur Leistungsgewährung). 

Produkt  3650 Kindertagesstät ten: 

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 19,533 Mio. € veranschlagt. 

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 19.908 Mio. € (einschließlich Investitionszuweisun-

gen in Höhe von 700 T€ und Personal) veranschlagt.  

Allein auf die Leistungsgewährung entfallen: 

Jahr 
insgesamt 

daraus aus  
Investitionen 

ohne  
Investitionen 

2022 19.588.000,00 700.000,00 18.888.000,00 

2021 17.805.000,00 1.032.000,00 16.773.000,00 

2020 17.629.853,51 815.898,81 16.813.954,70 

2019 15.333.943,46       632.070,04       14.701.873,42    

2018 14.686.528,38         50.565,23       14.635.963,15    

2017 13.839.616,03       449.134,78       13.390.481,25    

2016 10.840.705,86       703.278,44       10.137.427,42    

2015 13.301.956,42       296.969,82       13.004.986,60    

2014 11.640.111,87       320.463,97       11.319.647,90    

2013 10.032.744,11         42.806,34         9.989.937,77    
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In 2022 werden rund 17,2 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die 

Kindertagesstätten benötigt. 

Zum 01.07.2021 ist ein neues Kindertagesstättengesetz in Kraft. Die Neuregelung hat drei 

für die Haushaltswirtschaft des Landkreises maßgebliche Änderungen gebracht. 

 Der Personalschlüssel für die Erzieher*innen wird von einem gruppenbezogenen 

Schlüssel in einen platzbezogenen Schlüssel umgewandelt. Der Schlüssel liegt bei 0,1 

Stellen je Platz für Kinder über 2 Jahren und bei 0,263 Stellen bei Kindern unter 2 Jah-

ren. Auf dieser Grundlage ergibt sich im Landkreis ein Bedarf von rund 610 Stellen (o-

der 80 Stellen mehr als im April 2021). 

 Die Finanzierung zwischen Land, Landkreis, Trägern und Gemeinden wird umgestellt. 

Das Land trägt künftig bei freien Trägern 47,2 v. H. und bei kommunalen Trägern 44,7 

v. H. der Personalkosten. Die Anteile der Träger, gleichgültig ob freie oder kommunale 

Träger, sind nicht länger im Gesetz geregelt (vormals zwischen 10,0 v.H. und 12,5 

v.H.), sondern sind über Vereinbarungen zu regeln. Diese Vereinbarungen liegen im 

November 2021 noch nicht vor. Seitens des Jugendamtes wird vorläufig und unver-

bindlich mit einer Beteiligung von 5 v.H. gerechnet.  

 Es wird für die Kindertagesstätten ein Sozialraumbudget gebildet. Darüber werden 

Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund identifizierter Sozialraumbe-

dingungen zusätzlich entstehen, abgedeckt. Grundlagen sind § 25 Abs. 5 KiTaG und 

die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption des Ju-

gendamtes. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-

Zauberkiste und betriebserlaubnisrelevantes Personal (Sonderbedarfe). Die Kita-

Zauberkiste dient dabei dem flexiblen Eingehen auf die örtlichen Bedürfnisse. 

Dies zu Grunde gelegt, ergeben sich für die 72 Einrichtungen (36 freie Träger und 36 kom-

munale Träger) im Landkreis folgende haushaltsrechtlichen Maßgaben (Basis Finanzhaus-

halt): 

Für die Berechnung werden 38,05 Mio. € Personalkosten zu Grunde gelegt.  

Der Landkreis hat daraus nach dem Haushaltsplan 2022 18,37 Mio. € (rund 48%) zu tragen. 

Für das Sozialraumbudget werden Auszahlungen in Höhe von 1,24 Mio. € veranschlagt, die 

zu 60% vom Land gefördert werden. 0,52 Mio. € hat der Landkreis zu tragen.  

Mit den eigenen Personalkosten in Höhe von 0,32 Mio. € sind im Produkt 3650  

19,208 Mio. €  (Basis Finanzhaushalt) aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen.  
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Abhängig von den Regelungen der Träger- bzw. Gemeindebeteiligung kann es zu deutlichen 

Erhöhungen  oder Minderungen des veranschlagten Fehlbedarfes kommen. Erhöht oder 

verringert sich der Anteil für Träger bzw. Gemeinden um 1-Prozent-Punkt, steigt oder sinkt – 

unter ansonsten gleichen Bedingungen – der Fehlbedarf des Landkreises um rund 0,4 Mio. € 

(was rund 0,35 KU-Punkten entspricht). 

Wie im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten sind weitere 700 T€ nur für Neube-

willigungen, insbesondere in Battweiler und Bottenbach zu veranschlagen. 

Produkt  4210 Förderung des Sports: 

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investiti-

onszuweisungen von 124 T€ vorgesehen.  

Maßnahmen über 25 T €: 

Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude und Lagerraum beim TB Hermersberg, Sanierung 

Sportheim beim SF Bundenthal, TV Thaleischweiler zur Sanierung der Sporthalle und SSZ 

Lindersbach e.V. Rodalben zum Wiederaufbau der Schießsportanlage. 

Teilhaushalt 9: Ordnung und Recht 

Der Teilhaushalt 9 schließt 

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.249.000 €, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 174.000 €.  

Der Fehlbedarf liegt mit 131 T€ über dem in 2021 veranschlagten Fehlbedarf.  

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.075.000 €, Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen fallen in diesem Teilhaushalt nicht an. 

Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen 

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen Er-

stattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt -

vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10 T€.  
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Teilhaushalt 11: Bauen 

Der Teilhaushalt 11 schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.007.000 €, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 83.000 €. Der Fehlbedarf 

steigt im Vergleich zu 2021 um 82.000 €.  

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 924.000 €. Investitionen sind 

nicht veranschlagt.         

Produktbereiche 51:  Räumliche Planung und Entwicklung und 52 Bau-

en und Wohnen 

Neben den o. g. Produkten gehört zu diesem Teilhaushalt organisatorisch auch das techni-

sche Gebäudemanagement (siehe Teilhaushalt 2). 

Teilhaushalt 12: Umwelt  

Der Teilhaushalt 12 schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 256.000 € (bei 83 T€ aus 

nicht zahlungswirksamem Netto-Ertrag). 

 im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 339.000 €; investive Auszahlun-

gen fallen in diesem Teilhaushalt nicht an. 

In diesem Teilhaushalt sind bei Produkt 5541 (Leistung 55413) auch die gem. § 5 Abs. 3 des 

Landespflegegesetzes von Dritten zu leistenden Zahlungen für den landespflegerischen 

Ausgleich veranschlagt. Die Erträge sind zweckgebunden zu verwenden.  

In dieser Leistung ist auch die Weiterleitung der Ersatzgeldzahlungen an die Gemeinden für 

die Ausweisung von Waldrefugien (in Ertrag und Aufwand 300 T€) veranschlagt. 

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sonder-

vermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2021) in Höhe von 608 T€ zur Verfügung. 

Bei Produkt 5379 – Abfallwirtschaft - ist der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 230 T€ 

für die im Wirtschaftsplan (siehe dort) aufgeführten Mitarbeiter des Eigenbetriebes veran-

schlagt. 
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Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wird mit den Entsorgungsbetrieben der 

Städte Pirmasens und Zweibrücken eine gemeinsame Verwertung des Bioabfalles in einer 

Biomüllvergärungsanlage bei Erzeugung von Biogas geprüft. Um festzustellen, ob für die 

Verwertung einer gemeinsamen Menge von rund 15.000 Tonnen eine solche Anlage wirt-

schaftlich betrieben werden kann, soll ein Büro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt wer-

den. Für diese Machbarkeitsstudie (Potentialanalyse) wird eine Förderung von 80 v.H. nach 

Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums beantragt. Die Aufwendungen für die 

Machbarkeitsstudie sind 2022 mit 60 T€ veranschlagt (Gesamtbedarf 120 T€). 

Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft  

Der Teilhaushalt 13 schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.660.000 €, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 128 T€. Der Fehlbedarf 

erhöht sich im Vergleich zu 2021 um 70.000 €.  

 im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.595.000 €, davon 59 

T€ aus Investitionen. 

Teilhaushalt 14: Verkehr,  Brand- und Katastrophenschutz 

Der Teilhaushalt 14 schließt  

 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe 4.683.000 €, davon entfallen auf die 

nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 373.000 €. Der Fehlbedarf er-

höht sich im Vergleich zu 2021 um 833.000 €.  

 im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.760.000 €.  

Produktgruppen 123:  Verkehr 

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.143 T€ veranschlagt.  

Produkt  1260:  Brandschutz und Produkt  1280 Katastrophenschutz 

Im Finanzhaushalt sind in 2022 Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.039 T€ vorgesehen. 

Der Finanzierungssaldo zu Lasten des Landkreises beträgt 663 T€.  

Entsprechend dem Bedarfs- und Organisationsplan für den Katastrophenschutz sind neben 

der Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug (Gesamtbedarf 1,5 Mio. €, 

2022 Schlusszahlung von 0,90 Mio. €) in 2022 die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeu-

ges mit Abrollbehälter für Wasser und Sonderlöschmittel (380 T€) veranschlagt. Daneben ist 

in 2022 auch die Beschaffung von Fahrzeugen mit einem Gesamtbedarf von 160 T€ vorzu-
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sehen. Für die Förderung der Drehleitern für die Verbandsgemeinden sind Haushaltsausga-

bereste von 150 T€ gebildet. 

Produkt  1270:  Rettungsdienst 

Der Landkreis Südwestpfalz ist Rettungsdienstbehörde für die Landkreise Germersheim, 

Südliche Weinstraße und die Südwestpfalz sowie für die Städte Landau, Pirmasens und 

Zweibrücken. Die Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeiter werden über einen 

Einwohnerschlüssel auf alle Kommunen des Rettungsdienstbereiches verteilt. 

Produkt  2410:  Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV 

Die Aufwendungen für den Schülerverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr liegen 

um 334 T€ über den Aufwendungen des Jahres 2021; der Fehlbedarf 2022 liegt sogar 540 

T€ über dem veranschlagten Fehlbedarf 2021.  

Gleichzeitig wird für die Beförderungszuweisung nach dem LFAG seit 2014 ein Festbetrag 

im Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt. Da die berücksichtigungsfähigen 

Aufwendungen aller berechtigten Städte und Landkreise stetig steigen, der Förderbetrag 

aber fix bleibt, sinkt die Deckungsquote kontinuierlich. 

2012 2.600.150 674.083 112.750 2.187.504 973.979 98.864 9,85 €

2013 2.606.448 836.708 114.441 2.406.004 922.711 98.113 9,40 €

2014 2.057.217 1.074.211 116.158 2.463.645 551.626 97.197 5,68 €

2015 2.430.714 673.941 117.900 2.281.355 705.400 96.769 7,29 €

2016 2.871.370 1.457.037 119.668 1.921.475 2.287.264 96.692 23,66 €

2017 3.565.094 1.329.428 122.119 2.088.990 2.683.413 96.877 27,70 €

2018 2.931.732 1.551.437 123.285 2.538.345 1.821.538 96.183 18,94 €

2019 3.108.507 1.774.929 125.135 3.575.516 1.182.785 95.801 12,35 €

2020 3.015.458 1.655.991 127.012 2.844.790 1.699.648 95.428 17,81 €

2021 3.479.000 2.530.000 125.000 2.693.000 3.191.000 95.294 33,49 €

2022 3.023.000 2.635.000 0 2.471.000 3.187.000 95.309 33,44 €

*Angaben in €

Zuweisung 

des Landes

 ÖPNV*

Zuweisung 

des Landes 

zu den 

Beförderungs-

kosten*

Fehlbetrag 

bzw. 

Fehlbedarf*

Jahr

Kosten ÖPNV 

ohne 

Kosten der 

Verwaltung*

Transport-

kosten ohne 

Kosten der

Verwaltung*

zum Vergleich nach HPlan 

Einwohner im 

Landkreis 

(30.06. des 

Vorjahres)*

Fehlbetrag

pro 

Einwohner

 

Bei den vier Linienbündeln (Pirmasens, Kaiserslautern, Zweibrücken und Queichtal) liegen 

die Aufwendungen mit 2.402 T€ um 522  T€ über dem Jahr 2021. Maßgeblich für die Erhö-

hung ist die Kostensteigerung beim Linienbündel Zweibrücken (siehe Kreistagsbeschluss 

10/2021). Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle für das Jahr 2021 werden zu 100 Pro-

zent über den „Rettungsschirm ÖPNV“ abgedeckt und stellen Erträge (Ergebnishaushalt) 

des Jahres 2021 dar. Die noch ausstehenden 550 T€ werden jedoch erst in 2022 zufließen 

und werden daher im Finanzhaushalt 2022 mindernd berücksichtigt.  
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Für Investitionsmaßnahmen auf der Wieslauterstrecke, im Bereich der Bahnhöfe Pirmasens-

Nord, Dellfeld II, Rodalben-Neuhof und Hinterweidenthal sowie für die Abwicklung sonstiger 

Maßnahmen sind 2022 Investitionsauszahlungen von 1,034 Mio. € veranschlagt. Der Finan-

zierungsbedarf beläuft sich auf 0,379 Mio. €. 

Für den Bahnhof Pirmasens-Nord ist neben der eigentlichen Bahnhofsmaßnahme auch die 

Maßnahme im Bereich des Bahnhofsumfeldes mit einem Gesamtbedarf von 0,78 Mio. € und 

einem Eigenanteil von 0,23 Mio. € vorgesehen. Leistungsphase 1 und 2 wurden in 10/2021 

beauftragt. Für die Bahnhofsmaßnahme wurde die Plangenehmigung im März 2021 erteilt. 

Für 2022 sind Planungsleistungen für beide Maßnahme von 0,24 Mio. € vorgesehen.  

Für die Maßnahme in Dellfeld sind für die Entwurfsplanung 0,1 Mio. € veranschlagt. Der 

Bahnhof Rodalben Neuhof soll über die Stationsoffensive der Deutschen Bahn durch die 

DB als Maßnahmenträger abgewickelt werden. 

Für die Wieslauterbahn wurde im Februar 2020 Antrag auf Landesförderung gestellt. Die 

Entscheidung des Landes steht noch aus. Nach der Entwurfsplanung 2019 ist mit Baukosten 

von 10,03 Mio. € und einem Kreisanteil von 1,15 Mio. € zu rechnen.
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
(Planansatz) (Planansatz) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis)

1.1 Ertragsanalyse

Schlüsselzuweisungen 31.101.000,00 €              32.456.000,00 €              29.744.957,00 €              31.036.124,00 €              29.217.569,00 €              27.620.165,00 €              26.952.611,00 €              22.466.338,00 €              19.414.980,00 €              18.040.929,00 € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 € 129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote 18,03% 19,89% 17,72% 18,80% 18,50% 17,80% 17,83% 16,56% 14,94% 14,41%

Schlüsselzuweisungen B 25.846.000,00 €              25.688.000,00 €              22.614.435,00 €              24.852.557,00 €              23.501.215,00 €              22.027.472,00 €              21.627.043,00 €              18.138.759,00 €              15.710.565,00 €              16.411.653,00 € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 € 129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.1.1 Schlüsselzuweisungsquote B 14,99% 15,74% 13,47% 15,05% 14,88% 14,20% 14,31% 13,37% 12,09% 13,11%

Schlüsselzuweisungen C 4.457.000,00 €                5.222.000,00 €                5.582.778,00 €                4.633.481,00 €                4.122.894,00 €                4.007.413,00 €                3.708.461,00 €                2.708.078,00 €                2.047.843,00 €                                   -   € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 € 129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.1.2 Schlüsselzuweisungsquote C 2,58% 3,20% 3,33% 2,81% 2,61% 2,58% 2,45% 2,00% 1,58% 0,00%

sonstige allgemeine Zuweisungsquote 33.555.000,00 €              27.062.000,00 €              29.142.554,71 €              30.958.242,24 €              28.863.461,80 €              26.293.104,35 €              26.328.366,40 €              22.315.851,43 €              22.633.755,36 €              22.175.782,13 € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 € 129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.2 sonstige allgemeine Zuweisungsquote 19,46% 16,59% 17,36% 18,75% 18,28% 16,95% 17,42% 16,45% 17,42% 17,71%

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.929.000,00 €                2.941.000,00 €                2.980.989,70 €                2.952.840,95 €                2.599.728,37 €                2.582.748,40 €                2.653.841,53 €                3.295.772,57 €                3.073.456,36 €                3.047.461,94 € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 € 129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.3 Sonderpostenquote 1,70% 1,80% 1,78% 1,79% 1,65% 1,66% 1,76% 2,43% 2,37% 2,43%

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                2.929.000,00 €                2.941.000,00 €                2.980.989,70 €                2.952.840,95 €                2.599.728,37 €                2.582.748,40 €                2.653.841,53 €                3.295.772,57 €                3.073.456,36 €                3.047.461,94 € 

Aufwendungen aus Abschreibungen 5.706.000,00 €                5.816.000,00 €                5.896.245,23 €                5.923.897,37 €                5.506.769,15 €                5.438.100,76 €                5.354.036,13 €                5.857.271,84 € 5.802.420,08 €               5.733.674,58 €               

1.1.3.1 Finanzierungsbeteiligungsquote 50,57% 50,57% 50,56% 49,85% 47,21% 47,49% 49,57% 56,27% 52,97% 53,15%

Erträge aus der Kreisumlage 50.133.000,00 €              48.011.000,00 €              47.031.783,00 €              43.223.736,00 €              41.174.786,00 €              38.174.980,00 €              37.379.758,00 €              36.692.311,00 €              36.928.427,00 €              35.648.531,00 € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 € 129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.4 Kreisumlagequote 29,07% 29,43% 28,01% 26,18% 26,08% 24,61% 24,73% 27,05% 28,42% 28,47%

Erträge aus der Kreisumlage 50.133.000,00 €              48.011.000,00 €              47.031.783,00 €              43.223.736,00 €              41.174.786,00 €              38.174.980,00 €              37.379.758,00 €              36.692.311,00 €              36.928.427,00 €              35.648.531,00 € 

Fehlbedarf soziale Sicherung 32.566.000,00 €              27.123.000,00 €              22.324.932,52 €              25.952.737,50 € 25.300.231,56 €            18.635.292,55 €            22.956.614,01 €            19.718.889,05 €             18.856.209,79 €             17.587.865,94 €             

1.1.5 Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage 153,94% 177,01% 210,67% 166,55% 162,74% 204,85% 162,83% 186,08% 195,84% 202,69%

Erträge aus der Kreisumlage 50.133.000,00 €              48.011.000,00 €              47.031.783,00 €              43.223.736,00 €              41.174.786,00 €              38.174.980,00 €              37.379.758,00 €              36.692.311,00 €              36.928.427,00 €              35.648.531,00 € 

Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA 50.199.000,00 €              46.874.000,00 €              42.133.527,43 €              44.438.265,27 €              41.368.587,67 €              34.610.203,22 €              35.937.110,98 €              35.612.203,72 € 31.811.608,08 €             29.438.919,57 €             

1.1.5.1 Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA)

durch Kreisumlage

99,87% 102,43% 111,63% 97,27% 99,53% 110,30% 104,01% 103,03% 116,08% 121,09%

Erträge der sozialen Sicherung 45.128.000,00 €              44.566.000,00 €              49.838.944,34 €              46.288.575,49 €              46.020.955,35 €              51.237.345,82 €              48.456.890,48 €              41.438.642,60 €              38.896.683,09 €              36.439.283,46 € 

Summe der ordentlichen Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 € 157.905.427,07 €          155.142.366,21 €          151.172.633,04 €          135.634.314,58 €           129.935.228,20 €           125.221.709,31 €           

1.1.6 Sozialertragsquote 26,17% 27,32% 29,69% 28,03% 29,14% 33,03% 32,05% 30,55% 29,94% 29,10%

Erträge der sozialen Sicherung 45.128.000,00 €              44.566.000,00 €              49.838.944,34 €              46.288.575,49 €              46.020.955,35 €              51.237.345,82 €              48.456.890,48 €              41.438.642,60 €              38.896.683,09 €              36.439.283,46 € 

Aufwendungen der sozialen Sicherung 77.694.000,00 €              71.689.000,00 €              72.163.876,86 €              72.241.312,99 €              71.321.186,91 €              69.872.638,37 €              71.413.504,49 €              61.157.531,65 €              57.752.892,88 €              54.027.149,40 € 

1.1.6.1 Deckungsbeitrag soziale Sicherung 58,08% 62,17% 69,06% 64,07% 64,53% 73,33% 67,85% 67,76% 67,35% 67,45%

Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe 21.356.000,00 €              17.888.000,00 €              21.381.973,04 €              20.461.393,75 €              20.218.750,17 €              19.504.891,82 €              18.773.212,86 €              18.187.545,76 €              17.445.409,07 €              15.331.746,97 € 

Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe 39.627.000,00 €              34.640.000,00 €              37.826.970,30 €              37.699.863,58 €              36.637.518,08 €              35.179.791,37 €              35.121.911,49 €              30.559.497,13 €              30.105.100,05 €              27.696.885,70 € 

1.1.6.2 Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe * 53,89% 51,64% 56,53% 54,27% 55,19% 55,44% 53,45% 59,52% 57,95% 55,36%

1.1.6.2.1 Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe* 18.271.000,00 € 16.752.000,00 €            16.444.997,26 €            17.238.469,83 €            16.418.767,91 €            15.674.899,55 €            16.348.698,63 €            12.371.951,37 €             12.659.690,98 €             12.365.138,73 €             

Einwohnerzahl 95.309 95.294 95.428 95.801 96.183 96.877 96.692 96.769 97.197 98.113 

1.1.6.2.2

Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je 

Einwohner * 191,70 € 175,79 € 172,33 € 179,94 € 170,70 € 161,80 € 169,08 € 127,85 € 130,25 € 126,03 €

Erträge SGB II (Produktgruppe 312) 16.628.000,00 €              16.280.000,00 €              15.077.408,75 €              14.486.825,02 €              14.372.139,31 €              17.322.469,76 €              14.000.327,24 €              13.827.425,97 €              14.937.315,10 €              15.175.195,59 € 

Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) 17.249.000,00 €              17.263.000,00 €              15.659.012,41 €              15.357.237,71 €              16.106.009,64 €              17.296.845,48 €              16.475.829,10 €              16.306.698,14 €              16.758.835,89 €              17.193.942,52 € 

1.1.6.3 Deckungsbeitrag - SGB II * 96,40% 94,31% 96,29% 94,33% 89,23% 100,15% 84,97% 84,80% 89,13% 88,26%

1.1.6.3.1 Leistungsfehl - SGB II * 621.000,00 € 983.000,00 €                 581.603,66 €                 870.412,69 €                 1.733.870,33 €              25.624,28 €-                   2.475.501,86 €              2.479.272,17 €               1.821.520,79 €               2.018.746,93 €               

Einwohnerzahl 95.309 95.294 95.428 95.801 96.183 96.877 96.692 96.769 97.197 98.113 

1.1.6.3.2 Leistungsfehl - SGB II je Einwohner * 10,32 € 6,09 € 9,09 € 18,03 € -0,26 € 25,60 € 25,62 € 18,74 € 20,58 €

Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363) 3.575.000,00 €                3.659.000,00 €                6.118.263,64 €                3.498.630,31 €                5.287.384,61 €                4.013.358,52 €                3.312.875,97 €                2.913.108,90 €                2.014.983,24 €                1.838.207,11 € 

Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) 11.768.000,00 €              11.533.000,00 €              10.615.305,88 €              12.307.395,35 €              10.960.357,49 €              11.093.122,93 €                9.683.375,97 €                7.816.993,10 €                7.177.598,52 €                6.255.999,89 € 

1.1.6.4 Deckungsbeitrag - SGB VIII * 30,38% 31,73% 57,64% 28,43% 48,24% 36,18% 34,21% 37,27% 28,07% 29,38%

1.1.6.4.1 Leistungsfehl - SGB VIII * 8.193.000,00 € 7.874.000,00 €              4.497.042,24 €              8.808.765,04 €              5.672.972,88 €              7.079.764,41 €              6.370.500,00 €              4.903.884,20 €               5.162.615,28 €               4.417.792,78 €               

Einwohnerzahl 95.309 95.294 95.428 95.801 96.183 96.877 96.692 96.769 97.197 98.113 

1.1.6.4.2 Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner * 82,63 € 47,12 € 91,95 € 58,98 € 73,08 € 65,88 € 50,68 € 53,11 € 45,03 €

Erträge KITA (3650) 20.427.000,00 €              17.174.000,00 €              17.676.056,13 €              18.857.311,40 €              18.673.714,92 €              16.874.385,19 €              17.623.502,50 €              13.053.776,64 €              13.488.812,75 €              13.190.874,31 € 

Aufwendungen KITA (3650) 39.285.000,00 €              33.930.000,00 €              33.691.908,35 €              33.952.674,94 €              31.864.645,03 €              29.998.691,78 €              27.752.198,69 €              26.690.300,96 €              24.250.757,19 €              22.810.494,24 € 

1.1.6.5 Deckungsbeitrag - KITA * 52,00% 50,62% 52,46% 55,54% 58,60% 56,25% 63,50% 48,91% 55,62% 57,83%

1.1.6.5.1 Leistungsfehl - KITA * 18.858.000,00 € 16.756.000,00 €            16.015.852,22 €            15.095.363,54 €            13.190.930,11 €            13.124.306,59 €            10.128.696,19 €            13.636.524,32 €             10.761.944,44 €             9.619.619,93 €               

Einwohnerzahl 95.309 95.294 95.428 95.801 96.183 96.877 96.692 96.769 97.197 98.113 

1.1.6.5.2 Leistungsfehl - KITA je Einwohner * 197,86 € 175,83 € 167,83 € 157,57 € 137,14 € 135,47 € 104,75 € 140,92 € 110,72 € 98,05 €

Erträge aus Leistungsentgelten 3.090.000,00 €                3.148.000,00 €                2.444.246,91 €                2.718.676,03 €                3.018.800,00 €                2.939.335,86 €                3.308.587,10 €                2.934.128,33 €                2.822.785,39 €                2.732.728,22 € 

Summe der ordentlichen Erträge            172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.115.504,55 €            157.905.427,07 €            155.142.366,21 €            151.172.633,04 €            135.634.314,58 €            129.935.228,20 €            125.221.709,31 € 

1.1.7. Leistungsentgeltsquote 1,79% 1,93% 1,46% 1,65% 1,91% 1,89% 2,19% 2,16% 2,17% 2,18%

Kennzahlensystem
(nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
(Planansatz) (Planansatz) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis)

Kennzahlensystem
(nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)

1.2 Aufwandsanalyse

Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.345.000,00 €              32.459.000,00 €              32.151.914,19 €              29.288.586,83 €              28.808.595,86 €              28.332.584,93 €              27.075.664,95 €              24.839.428,77 €              26.346.638,85 €              23.600.068,35 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.1 Personalintensität 19,03% 19,48% 18,97% 17,78% 18,05% 18,21% 17,68% 18,00% 19,79% 18,80%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen 15.677.000,00 €              14.596.000,00 €              14.764.572,48 €              12.723.940,22 €              12.595.385,78 €              12.607.684,28 €              12.509.944,60 €              11.016.616,97 €                9.535.818,61 €                9.961.760,74 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.2 Sach- und Dienstleistungsintensität 8,68% 8,76% 8,71% 7,72% 7,89% 8,10% 8,17% 7,98% 7,16% 7,94%

Aufwendungen aus Abschreibungen 5.706.000,00 €                5.816.000,00 €                5.896.245,23 €                5.923.897,37 €                5.506.769,15 €                5.438.100,76 €                5.354.036,13 €                5.857.271,84 €                5.802.420,08 €                5.733.674,58 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.3 Abschreibungsintensität 3,49% 3,48% 3,60% 3,45% 3,50% 3,50% 4,24% 4,36% 4,57%

Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo 2.777.000,00 €                2.875.000,00 €                2.915.255,53 €                2.971.056,42 €                2.907.040,78 €                2.855.352,36 €                2.700.194,60 €                2.561.499,27 €                2.728.963,72 €                2.686.212,64 € 

Tilgung von Investitionskrediten 2.991.000,00 €                2.770.000,00 €                2.525.566,83 €                2.116.490,77 €                2.007.837,14 €                1.636.530,18 €                1.397.151,93 €                1.211.202,14 €                   997.353,75 €                   834.199,12 € 

1.2.3.1 Finanzierungskonkruenz 92,85% 103,79% 115,43% 140,38% 144,78% 174,48% 193,26% 211,48% 273,62% 322,01%

Aufwendungen der sozialen Sicherung 77.694.000,00 €              71.689.000,00 €              72.163.876,86 €              72.241.312,99 €              71.321.186,91 €              69.872.638,37 €              71.413.504,49 €              61.157.531,65 €              57.752.892,88 €              54.027.149,40 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.4 Soziallastquote (Gesamt) 43,04% 43,02% 42,57% 43,85% 44,69% 44,92% 46,63% 44,31% 43,38% 43,04%

Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, 

Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA 111.319.000,00 €            105.314.000,00 €            104.570.876,86 €            106.157.857,93 €            104.150.452,89 €              99.827.982,07 €              99.140.457,10 €              87.830.662,61 €              82.003.540,55 €              76.837.643,64 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.4.1 Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA 63,20% 63,20% 61,68% 64,44% 65,26% 64,17% 64,74% 63,63% 61,59% 61,21%

Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe 39.627.000,00 €              34.640.000,00 €              37.826.970,30 €              37.699.863,58 €              36.637.518,08 €              35.179.791,37 €              35.121.911,49 €              30.559.497,13 €              30.105.100,05 €              27.696.885,70 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.4.2.1 Soziallastquote (SGB IX und XII) * 21,95% 20,79% 22,31% 22,89% 22,96% 22,61% 22,94% 22,14% 22,61% 22,06%

Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe 39.627.000,00 €              34.640.000,00 €              37.826.970,30 €              37.699.863,58 €              36.637.518,08 €              35.179.791,37 €              35.121.911,49 €              30.559.497,13 €              30.105.100,05 €              27.696.885,70 € 

Einwohnerzahl 95.309,00 €                           95.294                             95.428                             95.801                             96.183                             96.877                             96.692                              96.769                              97.197                              98.113   

1.2.4.2.2 Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner * 415,77 € 363,51 € 396,39 € 393,52 € 380,91 € 363,14 € 363,23 € 315,80 € 309,73 € 282,30 €

Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) 17.249.000,00 €              17.263.000,00 €              15.659.012,41 €              15.357.237,71 €              16.106.009,64 €              17.296.845,48 €              16.475.829,10 €              16.306.698,14 €              16.758.835,89 €              17.193.942,52 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.4.2.3 Soziallastquote (SGB II) * 10,36% 9,24% 9,32% 10,09% 11,12% 10,76% 11,81% 12,59% 13,70%

Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) 17.249.000,00 €              17.263.000,00 €              15.659.012,41 €              15.357.237,71 €              16.106.009,64 €              17.296.845,48 €              16.475.829,10 €              16.306.698,14 €              16.758.835,89 €              17.193.942,52 € 

Einwohnerzahl 95309,00 95.294                          95.428                          95.801                          96.183                          96.877                          96.692                          96.769                          97.197                          98.113                          

1.2.4.2.4 Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner * 180,98 € 181,16 € 164,09 € 160,30 € 167,45 € 178,54 € 170,39 € 168,51 € 172,42 € 175,25 €

Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) 11.768.000,00 €              11.533.000,00 €              10.615.305,88 €              12.307.395,35 €              10.960.357,49 €              11.093.122,93 €                9.683.375,97 €                7.816.993,10 €                7.177.598,52 €                6.255.999,89 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.4.2.5 Soziallastquote (SGB VIII) * 6,52% 6,92% 6,26% 7,47% 6,87% 7,13% 6,32% 5,66% 5,39% 4,98%

Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) 11.768.000,00 €              11.533.000,00 €              10.615.305,88 €              12.307.395,35 €              10.960.357,49 €              11.093.122,93 €                9.683.375,97 €                7.816.993,10 €                7.177.598,52 €                6.255.999,89 € 

Einwohnerzahl 95309,00 95.294                          95.428                          95.801                          96.183                          96.877                          96.692                          96.769                          97.197                          98.113                          

1.2.4.2.6 Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner * 121,03 € 111,24 € 128,47 € 113,95 € 114,51 € 100,15 € 80,78 € 73,85 € 63,76 €

Aufwendungen KITA (3650) 39.285.000,00 €              33.930.000,00 €              33.691.908,35 €              33.952.674,94 €              31.864.645,03 €              29.998.691,78 €              27.752.198,69 €              26.690.300,96 €              24.250.757,19 €              22.810.494,24 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.4.2.7 Quote KITA * 20,36% 20,36% 19,87% 20,61% 19,97% 19,28% 18,12% 19,34% 18,21% 18,17%

Aufwendungen KITA (3650) 39.285.000,00 €              33.930.000,00 €              33.691.908,35 €              33.952.674,94 €              31.864.645,03 €              29.998.691,78 €              27.752.198,69 €              26.690.300,96 €              24.250.757,19 €              22.810.494,24 € 

Einwohnerzahl 95309,00 95.294                          95.428                          95.801                          96.183                          96.877                          96.692                          96.769                          97.197                          98.113                          

1.2.4.2.8 Aufwand (KITA) je Einwohner * 412,19 € 356,06 € 353,06 € 354,41 € 331,29 € 309,66 € 287,02 € 275,81 € 249,50 € 232,49 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung 77.694.000,00 €              71.689.000,00 €              72.163.876,86 €              72.241.312,99 €              71.321.186,91 €              69.872.638,37 €              71.413.504,49 €              61.157.531,65 €              57.752.892,88 €              54.027.149,40 € 

Einwohnerzahl 95309,00 95.294                          95.428                          95.801                          96.183                          96.877                          96.692                          96.769                          97.197                          98.113                          

1.2.5 Sozialaufwand je Einwohner 815,18 €                          752,29 €                          756,21 €                          754,08 €                          741,52 €                          721,25 €                          738,57 €                          632,00 €                          594,18 €                          550,66 € 

Zinsaufwand 681.000,00 €                   720.000,00 €                   790.387,11 €                   814.635,46 €                   885.906,66 €                   849.093,59 €                   814.077,29 €                   898.491,27 €                   888.442,74 €                   830.443,47 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.733.738,05 €            159.585.761,90 €            155.565.071,03 €            153.133.405,19 €            138.024.905,16 €            133.146.936,92 €            125.532.290,01 € 

1.2.6 Zinslastquote 0,38% 0,43% 0,47% 0,49% 0,56% 0,55% 0,53% 0,65% 0,67% 0,66%

Zinsaufwand 681.000,00 €                   720.000,00 €                   790.387,11 €                   814.635,46 €                   885.906,66 €                   849.093,59 €                   814.077,29 €                   898.491,27 €                   888.442,74 €                   830.443,47 € 

Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK) 61.240.000,00 €              51.876.000,00 €              42.225.720,62 €              42.751.287,45 €              42.117.748,60 €              41.125.585,74 €              41.762.115,92 €              35.659.267,85 €              35.370.469,99 €              37.967.823,74 € 

1.2.6.1 Zinsquote (Gesamt) 1,11% 1,39% 1,87% 1,91% 2,10% 2,06% 1,95% 2,52% 2,51% 2,19%

Schuldenstand (aus Investitonskrediten) 55.271.000,00 €              50.139.000,00 €              42.225.720,62 €              42.751.287,45 €              42.117.748,60 €              38.125.585,74 €              35.762.115,92 €              33.159.267,85 €              32.870.469,99 €              30.467.823,74 € 

1.2.6.2 Zinsquote (Investitionskredite) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
(Planansatz) (Planansatz) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis) (Ergebnis)

Kennzahlensystem
(nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)

1.3 Analyse Jahresergebnis

Jahresergebnis Ergebnishaushalt -8.053.000,00 € -              3.477.000,00 €                     89.282,30 €                   229.012,91 € -              1.431.693,82 € -                 510.614,63 € -              2.038.800,69 € -              2.375.781,53 € -              3.222.917,96 € -                 342.983,78 € 

Summe der Erträge 172.470.000,00 €            163.151.000,00 €            167.887.638,24 €            165.120.250,27 €            158.322.215,72 €            155.155.554,74 €            151.398.284,17 €            135.680.594,96 €            129.951.980,76 €            125.221.709,31 € 

1.3.1 Ergebnisquote I -4,67% -2,13% 0,05% 0,14% -0,90% -0,33% -1,35% -1,75% -2,48% -0,27%

Jahresergebnis Ergebnishaushalt -8.053.000,00 € -              3.477.000,00 €                     89.282,30 €                   229.012,91 € -              1.431.693,82 € -                 510.614,63 € -              2.038.800,69 € -              2.375.781,53 € -              3.222.917,96 € -                 342.983,78 € 

Summe der Aufwendungen 180.523.000,00 €            166.628.000,00 €            169.524.397,18 €            164.891.237,36 €            159.753.909,54 €            155.666.169,37 €            153.437.084,86 €            138.056.376,49 €            133.174.898,72 €            125.564.696,96 € 

1.3.2 Ergebnisquote II -4,46% -2,09% 0,05% 0,14% -0,90% -0,33% -1,33% -1,72% -2,42% -0,27%

Jahresergebnis Ergebnishaushalt -8.053.000,00 € -              3.477.000,00 €                     89.282,30 €                   229.012,91 € -              1.431.693,82 € -                 510.614,63 € -              2.038.800,69 € -              2.375.781,53 € -              3.222.917,96 € -                 342.983,78 € 

1.3.3 Ergebnisquote III -8.053.000,00 € 3.477.000,00 €-              89.282,30 €                   229.012,91 €                 1.431.693,82 €-              510.614,63 €-                 2.038.800,69 €-              2.375.781,53 €-               3.222.917,96 €-               342.983,78 €-                  

2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionskrediten 8.122.000,00 €                8.454.000,00 €                7.000.000,00 €                5.500.000,00 €                6.000.000,00 €                4.000.000,00 €                7.000.000,00 €                3.400.000,00 €                3.200.000,00 €                2.750.000,00 € 

Investitionsauszahlungen              13.952.000,00 €              15.048.000,00 €                7.009.196,39 €              11.560.556,06 €              11.008.097,98 €                8.181.605,70 €                5.765.140,87 €                6.133.066,80 €                5.503.190,33 €                8.656.233,13 € 

2.2 Kreditfinanzierungsquote 58,21% 56,18% 99,87% 47,58% 54,51% 48,89% 121,42% 55,44% 58,15% 31,77%

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.830.000,00 €                6.594.000,00 €                5.642.262,60 €                2.708.322,23 €                5.337.479,86 €                2.492.245,58 €                1.774.643,96 €                2.107.651,06 €                2.154.928,00 €                2.418.344,30 € 

Investitionsauszahlungen 13.952.000,00 €              15.048.000,00 €                7.009.196,39 €              11.560.556,06 €              11.008.097,98 €                8.181.605,70 €                5.765.140,87 €                6.133.066,80 €                5.503.190,33 €                8.656.233,13 € 

2.3 Zuwendungsfinanzierungsquote 43,82% 80,50% 23,43% 48,49% 30,46% 30,78% 34,37% 39,16% 27,94%

Einzahlungen aus Investitionskrediten 8.122.000,00 €                8.454.000,00 €                7.000.000,00 €                5.500.000,00 €                6.000.000,00 €                4.000.000,00 €                7.000.000,00 €                3.400.000,00 €                3.200.000,00 €                2.750.000,00 € 

Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) 2.991.000,00 € 2.770.000,00 € 2.525.566,83 € 2.116.490,77 € 2.007.837,14 € 1.636.530,18 € 1.397.151,93 € 1.211.202,14 € 997.353,75 € 834.199,12 €

2.4 Nettoneuverschuldung 5.131.000,00 € 5.684.000,00 €              4.474.433,17 €              3.383.509,23 €              3.992.162,86 €              2.363.469,82 €              5.602.848,07 €              2.188.797,86 €               2.202.646,25 €               1.915.800,88 €               

Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen 166.720.000,00 €            157.724.000,00 €            158.270.978,55 €            158.394.553,09 €            148.340.609,29 €            148.358.057,66 €            144.670.712,19 €            130.483.887,77 €            123.382.004,86 €            117.954.599,22 € 

Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen 169.698.000,00 €            156.691.000,00 €            155.182.680,81 €            154.287.348,28 €            145.522.842,17 €            146.103.011,38 €            141.087.868,51 €            128.954.811,40 €            121.141.311,60 €            116.381.455,27 € 

2.5 Cash-Flow -2.978.000,00 € 1.033.000,00 €              3.088.297,74 €              4.107.204,81 €              2.817.767,12 €              2.255.046,28 €              3.582.843,68 €              1.529.076,37 €               2.240.693,26 €               1.573.143,95 €               

Cash-Flow -2.978.000,00 €                1.033.000,00 €                3.088.297,74 €                4.107.204,81 €                2.817.767,12 €                2.255.046,28 €                3.582.843,68 €                1.529.076,37 €                2.240.693,26 €                1.573.143,95 € 

Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) 2.991.000,00 €                2.770.000,00 €                2.525.566,83 €                2.116.490,77 €                2.007.837,14 €                1.636.530,18 €                1.397.151,93 € 1.211.202,14 €                   997.353,75 €                   834.199,12 € 

2.6 Freie Finanzspitze -5.969.000,00 € -1.737.000,00 € 562.730,91 € 1.990.714,04 € 809.929,98 €                 618.516,10 €                 2.185.691,75 €              317.874,23 €                  1.243.339,51 €               738.944,83 €                  

Investitionsauszahlungen 13.952.000,00 €              15.048.000,00 €                7.009.196,39 €              11.560.556,06 €              11.008.097,98 €                8.181.605,70 €                5.765.140,87 €                6.133.066,80 €                5.503.190,33 €                8.656.233,13 € 

Aufwendungen aus Abschreibungen 5.706.000,00 €                5.816.000,00 €                5.896.245,23 €                5.923.897,37 €                5.506.769,15 €                5.438.100,76 €                5.354.036,13 €                5.857.271,84 €                5.802.420,08 €                5.733.674,58 € 

2.7 Re-Investitionsquote 244,51% 258,73% 118,88% 195,15% 199,90% 150,45% 107,68% 104,71% 94,84% 150,97%

Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) 2.991.000,00 €                2.770.000,00 €                2.525.566,83 €                2.116.490,77 €                2.007.837,14 €                1.636.530,18 €                1.397.151,93 € 1.211.202,14 €                   997.353,75 €                   834.199,12 € 

Erträge aus der Kreisumlage 50.133.000,00 €              48.011.000,00 €              47.031.783,00 €              43.223.736,00 €              41.174.786,00 €              38.174.980,00 €              37.379.758,00 €              36.692.311,00 €              36.928.427,00 €              35.648.531,00 € 

2.8 Kapitaldienstquote 5,97% 5,77% 5,37% 4,90% 4,88% 4,29% 3,74% 3,30% 2,70% 2,34%

* entspricht nicht den im Standard-Kreis-Kennzahlen Katalog ausgewiesenen Kennzahlen
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